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Gesetze / Verordnungen / 
Andere Normen 

Gesetzesvertretende Verordnung
zur Änderung

dienstrechtlicher Vorschriften 

Vom 11. Oktober 2018 

Auf Grund der Artikel 120 und 144 der Kirchenord-
nung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat die 
Kirchenleitung folgende Gesetzesvertretende Verord-
nung erlassen: 

Artikel 1 
Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Pfarrdienstgesetz der EKD 
Das Ausführungsgesetz zum Kirchengesetz zur Rege-
lung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfar-
rer in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Aus-
führungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der EKD – AG 
PfDG.EKD) vom 15. November 2012 (KABl. 2012 
S. 309), zuletzt geändert durch die Gesetzesvertreten-
de Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften vom 5. April 2017 (KABl. 2017 S. 54), wird 
wie folgt geändert: 
1. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt: 

„§ 8a 
(zu § 38 PfDG.EKD) 

Die Einziehung der Dienstwohnung oder von Tei-
len der Dienstwohnung ist mit Genehmigung des 
Landeskirchenamtes zulässig.“ 

2. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 
„§ 17a 

Das Pfarramt ist ein öffentliches Amt. Zur Her-
stellung der Publizität werden anlässlich bestimm-
ter dienstrechtlicher Ereignisse Personalnachrich-
ten im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. Dies 
beinhaltet die Veröffentlichung des Kirchlichen 
Amtsblattes in elektronischen Medien. Die Anläs-
se und die dabei veröffentlichten Daten ergeben 
sich aus der Anlage zu diesem Gesetz, welche 
durch Beschluss der Kirchenleitung geändert wer-
den kann.“ 

3. Nach § 18 wird folgende Anlage angefügt: 
„Anlage zu § 17a 

Anlass zu veröffentlichende 
Daten 

1. Ordination 1. Name der Pfarrerin 
oder des Pfarrers 

2. Ort der Ordination 
3. Datum der Ordina-

tion 

2. Verlust der 1. Name der Pfarrerin 
Ordinations- oder des Pfarrers 
rechte 2. Datum 

3. Rechtsgrund für den 
Verlust 

3. Berufung oder 1. Name der Pfarrerin 
Einstellung in oder des Pfarrers 
den Probedienst 2. Datum 

4. Besetzung einer 1. Bezeichnung der 
Pfarrstelle Pfarrstelle 

2. Name der Pfarrerin 
oder des Pfarrers 

3. Datum 

5. Beurlaubung 1. Name der Pfarrerin 
oder des Pfarrers 

2. bisherige Pfarrstelle 
3. Laufzeit der Beurlau-

bung 
4. Rechtsgrund 
5. gegebenenfalls An-

lass der Beurlaubung 

6. Entlassung aus 1. Name der Pfarrerin 
dem Dienst oder oder des Pfarrers 
anderweitige Be- 2. bisherige Pfarrstelle
endigung des 3. DatumPfarrdienstver-
hältnisses 4. Rechtsgrund 

7. Versetzung oder 1. Name der Pfarrerin 
anderweitiger oder des Pfarrers 
Wechsel von 2. bisherige Pfarrstelle
oder zu einem 3. Datumanderen Dienst-

4. aufnehmenderherrn 
Dienstherr 

8. Ruhestand 1. Name der Pfarrerin 
oder des Pfarrers 

2. bisherige Pfarrstelle 
3. Datum 

9. Tod 1. Name der Pfarrerin 
oder des Pfarrers 

2. letzte Pfarrstelle 
3. Datum 

10. Wahlbestätigun- 1. Name der Pfarrerin 
gen der Wahl zur oder des Pfarrers 
Superintenden- 2. Datum und Bezeich-
tin oder zum Su- nung der Wahlsyno-
perintendenten, de 
zur Assessorin 3. Amt, in das gewähltoder zum Asses- wurdesor und zur stell-
vertretenden As-
sessorin oder 
zum stellvertre-
tenden Assessor “ 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am 1. November 2018 in Kraft. 

Bielefeld, 11. Oktober 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung 
(L. S.) Wallmann Dr. Conring 
Az.: 300.12 

Erste Verordnung
zur Änderung

der Seelsorgegeheimnisgesetz-
Ausführungsverordnung 

Vom 13. September 2018 

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von 
Westfalen hat die folgende Verordnung beschlossen: 

§ 1
Änderung 

In der Seelsorgegeheimnisgesetz-Ausführungsver-
ordnung vom 12. Juni 2014 (KABl. 2014 S. 90) wird 
§ 5 wie folgt geändert: 
1. Der bisherige § 5 wird zu § 5 Absatz 1. 
2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„Seelsorgerinnen und Seelsorger ohne einen be-
stimmten Auftrag im Sinne von Absatz 1, insbe-
sondere Ehrenamtliche, sollen entsprechend des 
landeskirchlichen Qualifizierungskonzepts tätig 
sein.“ 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. November 2018 in Kraft. 

Bielefeld, 13. September 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Die Kirchenleitung 
(L. S.) Schlüter Dr. Kupke 
Az.: 430.1 

Ordnung
zur Änderung der Dienstordnung

für das Landeskirchenamt 
Vom 13. September 2018 

§ 1
Änderungen 

In der Dienstordnung für das Landeskirchenamt vom 
19. Februar 2003 (KABl. 2003 S. 105), zuletzt geän-

dert durch die Verordnung zur Anpassung von Vor-
schriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 
5. April 2017 (KABl. 2017 S. 56), wird in der Anlage 
die Nummer 7 wie folgt angefügt: 
„7. Die Genehmigung der Änderung der versiche-
rungstechnischen Geschäftspläne gemäß § 7 Absatz 4 
der Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse 
Rheinland-Westfalen vom 26. April 2002 (KABl. 
EKiR 2002 S. 311/KABl. EKvW 2002 S. 295).“ 

§ 2 
Inkrafttreten 

Die Ordnung tritt am 1. November 2018 in Kraft. 

Bielefeld, 13. September 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Die Kirchenleitung 
(L. S.) Wallmann Dr. Kupke 
Az.: 062.40 

Gewährung von Beihilfen
in Geburts-, Krankheits-,
Pflege- und Todesfällen 

Nachstehend geben wir den Runderlass des Ministe-
riums der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 29. August 2018 bekannt: 

Änderung des Runderlasses
„Verwaltungsvorschriften

zur Ausführung der Verordnung
über die Gewährung von Beihilfen
in Geburts-, Krankheits-, Pflege-

und Todesfällen“ 

Runderlass des Ministeriums der Finanzen 
Vom 29. August 2018 

I. 
Der Runderlass des Finanzministeriums „Verwal-
tungsvorschriften zur Ausführung der Verordnung 
über die Gewährung von Beihilfen in Geburts-, Krank-
heits-, Pflege- und Todesfällen“ vom 15. September 
2016 (MBl. NRW. S. 524) wird wie folgt geändert: 
1. Nummer 1.1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1.1.1 werden nach den Wörtern 
„ (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642)“ die Wör-
ter „in der jeweils geltenden Fassung“ ein-
gefügt. 

b) Nummer 1.1.3 erhält folgende Fassung: 
„Während der Elternzeit besteht gegebenen-
falls ein Anspruch auf eine besoldungsab-
hängige Erstattung von Beiträgen zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung nach der Frei-
stellungs- und Urlaubsverordnung NRW 
vom 19. Januar 2012 (GV. NRW. S. 2, ber. 
S. 92), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
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ordnung vom 19. Dezember 2017 (GV. 
NRW. S. 1004) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung.“ 

c) Der Nummer 1.3.1 wird folgende Num-
mer 1.3.1.5 angefügt: 
„1.3.1.5 
Während einer Teilzeitbeschäftigung im 
Blockmodell nach § 65 des Landesbeamten-
gesetzes besteht ein Beihilfeanspruch. Wäh-
rend einer unterhälftigen Altersteilzeit be-
steht Anspruch auf Leistungen der Kranken-
fürsorge in entsprechender Anwendung der 
Beihilferegelungen für Beamtinnen und Be-
amte (§ 66 Absatz 4 des Landesbeamtenge-
setzes).“ 

2. Nummer 2 wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 2.1.1.2 wird wie folgt gefasst: 

„2.1.1.2 (bleibt frei)“. 
b) In Nummer 2.1.1.3 Satz 5 wird das Wort 

„nachweißt“ durch das Wort „nachweist“ er-
setzt. 

c) Der Nummer 2.1.1.3 wird folgende Num-
mer 2.1.1.3.1 angefügt: 
„2.1.1.3.1 
Die für die beihilferechtliche Prüfung nicht 
benötigten Angaben auf dem Steuerbe-
scheid können von den Beihilfeberechtigten 
unkenntlich gemacht werden.“ 

d) In Nummer 2.1.1.7 Satz 2 wird das Wort 
„Festsetzungsstelle“ durch das Wort „Bei-
hilfestelle“ ersetzt. 

e) Nach Nummer 2.1.1.7 wird folgende Num-
mer 2.1.1.8 eingefügt: 
„2.1.1.8 
Nach § 64 Absatz 5 in Verbindung mit § 74 
Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes be-
steht während der Zeit einer familienpoliti-
schen Beurlaubung oder bei Elternzeit ein 
Anspruch auf Leistungen der Krankenfür-
sorge in entsprechender Anwendung der 
Beihilferegelungen für Beamtinnen und Be-
amte mit Besoldung. Dies gilt nicht, wenn 
die Beamtin oder der Beamte berücksichti-
gungsfähige Person einer oder eines Beihil-
feberechtigten wird oder Anspruch auf Fa-
milienversicherung nach § 10 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I 
S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. August 2017 
(BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, be-
steht. Die Beihilfestelle hat daher abzuklä-
ren, ob die oder der Beurlaubte berücksich-
tigungsfähige Person gegebenenfalls auch 
nach anderen Beihilfevorschriften werden 
kann. Nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 der Bun-
desbeihilfeverordnung vom 13. Februar 
2009 (BGBl. I S. 326), die zuletzt durch Ar-

tikel 1 der Verordnung vom 24. Juli 2018 
(BGBl. I S. 1232) geändert worden ist, ist 
dies zum Beispiel ausgeschlossen, sodass 
der eigene Beihilfeanspruch nach der Bei-
hilfenverordnung NRW bestehen bleibt. Da 
in vergleichbaren Fällen Beihilfeberechtigte 
des Bundes ihren Beihilfeanspruch behalten, 
werden sie nicht berücksichtigungsfähige 
Person ihrer Ehegatten oder eingetragenen 
Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner mit 
Anspruch nach der Beihilfenverordnung 
NRW.“ 

f) Die bisherigen Nummern 2.1.1.8 und 2.1.1.9 
werden die Nummern 2.1.1.9 und 2.1.1.10. 

g) In Nummer 2.2.1 wird die Angabe „2.1.1.9“ 
durch die Angabe „2.1.1.10“ ersetzt. 

h) In Nummer 2.2.4 Satz 3 wird die Angabe 
„BVO“ durch die Wörter „der Beihilfenver-
ordnung NRW“ ersetzt. 

i) Nummer 2.2.5 wird aufgehoben. 

Nummer 3 wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 3.1.2.1 wird wie folgt gefasst: 

„3.1.2.1 
Für die Früherkennung von Krankheiten 
gelten die folgenden Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (www.g-
ba.de) in der jeweils aktuellen Fassung: 
a) Kinder-Richtlinie in der Fassung vom 

18. Juni 2015 (BAnz AT 18.08.2016 
B 1). 

b) Jugendgesundheitsuntersuchungs-
Richtlinie in der Fassung vom 26. Juni 
1998 (BAnz Nr. 159 vom 27. August 
1998). 

c) Krebsfrüherkennungs-Richtlinie in der 
Fassung vom 18. Juni 2009 (BAnz 
Nr. 148a). 

d) Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinie 
in der Fassung vom 24. August 1989 
(Bundesarbeitsblatt Nr. 10).“ 

b) Nummer 3.1.3 wird wie folgt gefasst: 
„3.1.3 
Auf Teil B Nummer 5, 6 und 7 der Anlage 7 
der Beihilfenverordnung NRW wird hinge-
wiesen.“ 

c) In Nummer 3.2.2 Satz 4 wird das Wort „Fi-
nanzministerium“ durch die Wörter „Minis-
terium der Finanzen“ ersetzt. 

d) In Nummer 3.2.6 Satz 9 wird die Angabe 
„(Nummer 4b.4.13)“ durch die Angabe 
„(Nummer 4b.4.3)“ ersetzt. 

e) In Nummer 3.2.8 werden die Wörter „mei-
nen Runderlass „Beihilferechtliche Hinwei-
se zum zahnärztlichen Gebührenrecht“ vom 
16. November 2012 (MBl. NRW. S. 699)“ 
durch die Wörter „Anlage 7 der Beihilfen-
verordnung NRW“ ersetzt. 

3. 

https://2.1.1.10
https://2.1.1.10
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f) Nach Nummer 3.2.9 werden die folgenden 
Nummern 3.2.10 und 3.2.11 eingefügt: 
„3.2.10 
Ist die Beihilfeberechtigte beziehungsweise 
der Beihilfeberechtigte oder eine berück-
sichtigungsfähige Person zivilgerichtlich 
rechtskräftig zur Begleichung der Honorar-
forderung einer Behandlerin oder eines Be-
handlers verurteilt, ist die Vergütung regel-
mäßig als angemessen im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW 
anzuerkennen (BVerwG, Urteil vom 25. No-
vember 2004 – 2 C 30.03). 
3.2.11 
Rechnungen, die auf Grund von Vereinba-
rungen, Verträgen zwischen Leistungser-
bringern und Krankenhäusern nach dem 
Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder Unter-
nehmen der privaten Krankenversicherun-
gen erstellt worden sind, bedürfen – soweit 
die Leistung dem Grundsatz nach beihilfe-
fähig ist – grundsätzlich keiner weiteren Prü-
fung der Angemessenheit der Aufwendun-
gen durch die Beihilfestelle. Dies gilt auch 
für Pauschalrechnungen. Sofern die Unter-
nehmen der privaten Krankenversicherung 
unterschiedliche Tarifvereinbarungen mit 
Krankenhäusern abgeschlossen haben, gilt 
Satz 1 nur für den Bereich des Grundtarifs, 
der im Regelfall bereits die Unterbringung 
im Zweibettzimmer umfasst. Ausgewiesene 
Komforttarife, die ein besonderes Wahlleis-
tungsangebot umfassen, beinhalten insoweit 
Leistungen, die nicht notwendig sind. Sie 
sind daher nur in Höhe der Grundtarife bei-
hilfefähig.“ 

g) Die bisherige Nummer 3.2.10 wird Nummer 
3.2.12, und in Satz 6 wird das Wort „Finanz-
ministerium“ durch die Wörter „Ministeri-
um der Finanzen“ ersetzt. 

h) Die bisherige Nummer 3.2.11 wird Num-
mer 3.2.13. 4. 

i) Die bisherige Nummer 3.2.12 wird Num-
mer 3.2.14 und die Wörter „ohne Eigenan-
teil“ werden gestrichen. 

j) Die bisherige Nummer 3.2.13 wird Num-
mer 3.2.15, und folgender Satz wird ange-
fügt: 
„Aufwendungen für von Heilpraktikerinnen 
und Heilpraktikern ausgestellte Dienstunfä-
higkeitsbescheinigungen sind nicht beihil-
fefähig.“ 

k) Nummer 3.3 wird wie folgt gefasst: 
„3.3 
Absatz 3 
3.3.1 
§ 3 Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung 
NRW gilt nicht für von § 28 Absatz 2 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale 
Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Geset-

zes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 
1015), das zuletzt durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757) 
geändert worden ist, erfasste Personen, die 
die Leistung der Pflegeversicherung nur zur 
Hälfte erhalten (§ 3 Absatz 4 Satz 2 Num-
mer 4 der Beihilfenverordnung NRW); die 
Aufwendungen für ein Hilfsmittel sind unter 
den allgemeinen Voraussetzungen beihilfe-
fähig.“ 

l) In Nummer 3.4.0.1 wird die Angabe „SGB 
XII“ durch die Wörter „des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, 
BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 
(BGBl. I S. 1117) geändert worden ist,“ er-
setzt. 

m) In Nummer 3.4.0.2 wird das Wort „Festset-
zungsstelle“ durch das Wort „Beihilfestelle“ 
und die Angabe „SGB XII“ durch die Wörter 
„des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ 
ersetzt. 

n) Nummer 3.4.6 wird wie folgt gefasst: 
„3.4.6 
Nummer 6 
3.4.6.1 
Beihilferechtlich unschädlich ist der aus-
schließliche Bezug einer sogenannten Müt-
terrente nach § 56 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenver-
sicherung – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I 
S. 754,  1404, 3384), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2575) geändert worden ist. § 3 
Absatz 4 Satz 1 der Beihilfenverordnung 
NRW gilt insoweit nicht. § 3 Absatz 4 
Satz 2 Nummer 6 der Beihilfenverordnung 
NRW gilt sinngemäß.“ 

Nummer 4 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 4.1.1 werden nach der An-

gabe „1“  die Wörter „(bleibt frei)“ angefügt. 
b) Nummer 4.1.1.1 wird aufgehoben. 
c) In Nummer 4.1.2.3 wird nach Satz 1 folgen-

der Satz eingefügt: 
„Gesondert berechnete und gegebenenfalls 
mit der privaten Krankenversicherung ver-
einbarte Komfortzuschläge sind nicht bei-
hilfefähig.“ 

d) Nummer 4.1.2.9 wird wie folgt gefasst: 
„4.1.2.9 
Zusätzlich zur Fallpauschale (DRG) berech-
nete sonstige Entgelte nach § 6 in Verbin-
dung mit § 9 des Krankenhausentgeltgeset-
zes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 
1422), das zuletzt durch Artikel 8c des Ge-
setzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615) 
geändert worden ist, sind beihilfefähig. Dies 
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gilt nach dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss unter anderem für den Systemzu-
schlag nach § 91 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 139c des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch, den DRG-Systemzuschlag nach § 17b 
Absatz 5 des Krankenhausfinanzierungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert 
worden ist, den Ausbildungszuschlag nach 
§ 17a Absatz 1 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes, den Qualitätssicherungszu-
schlag nach § 17b Absatz 1 des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes in Verbindung 
mit § 137 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch, den Hygienezuschlag nach § 4 Ab-
satz 11 des Krankenhausentgeltgesetzes, 
den Pflegezuschlag nach § 8 Absatz 10 des 
Krankenhausentgeltgesetzes. Die für einen 
Verlegungstag gegebenenfalls berechnete 
Wahlleistung „gesondert berechnete Unter-
kunft oder Unterbringung in einem Ein- oder 
Zweibettzimmer“ für den Verlegungstag ist 
nicht beihilfefähig.“ 

e) Der Nummer 4.1.2 wird folgende Num-
mer 4.1.2.10 angefügt: 
„4.1.2.10 
Bei der stationsäquivalenten psychiatri-
schen Behandlung handelt es sich um eine 
stationäre Krankenhausleistung (Abrech-
nung über PEPP-Entgelte), die aber im häus-
lichen Umfeld der erkrankten Person er-
bracht wird.“ 

f) In Nummer 4.1.4.1 wird das Wort „Medika-
mente“ durch das Wort „Arzneimittel“ er-
setzt. 

g) In Nummer 4.1.5.1 werden die Wörter „§ 5 
Absätze 1 bis 3“ durch die Angabe „§ 5 Ab-
satz 1“ und die Angabe „§ 5c“ durch die An-
gabe „§ 5b Absatz 3“ ersetzt. 

h) Der Nummer 4.1.5 wird folgende Num-
mer 4.1.5.4 angefügt: 
„4.1.5.4 
Maßnahmen der ambulanten psychiatri-
schen Krankenpflege sind: 
1. Erarbeiten der Pflegeakzeptanz (Bezie-

hungsaufbau), 
2. Durchführen von Maßnahmen zur Be-

wältigung von Krisensituationen und 
3. Entwickeln kompensatorischer Hilfen 

bei krankheitsbedingten Fähigkeitsstö-
rungen. 

Aufwendungen für Maßnahmen der psy-
chiatrischen Krankenpflege sind neben Auf-
wendungen inhaltlich gleicher Leistungen 
der Soziotherapie für denselben Zeitraum 
nicht beihilfefähig. Dies gilt nicht, wenn die 
Maßnahmen ihre jeweils spezifische Ziel-
setzung ergänzen.“ 

i) In Nummer 4.1.7.5 Buchstabe q werden die 
Wörter „Gesetz vom 4. April 2016 (BGBl. I 
S. 569)“ durch die Wörter „Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. 
S. 2757)“ ersetzt. 

j) Nummer 4.1.7.9 wird wie folgt gefasst: 
„4.1.7.9 
Verschreibungspflichtige Arzneimittel, die 
auch zur Behandlung des benignen Prosta-
tasyndroms (gutartiger nicht kanzeröser 
Tumor), wie zum Beispiel Cialis 5 mg oder 
TadaHexal 5 mg, zugelassen sind, sind in der 
Dosierung 1 x täglich 5 mg beihilfefähig.“ 

k) Der Nummer 4.1.7.9 wird folgende Num-
mer 4.1.7.9.1 angefügt: 
„4.1.7.9.1 
Aufwendungen für ärztlich verordnete Arz-
neimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol, 
Nabilon oder getrockneten Cannabisblüten 
und Cannabisextrakten sind ab dem 5. Au-
gust 2017 beihilfefähig, wenn 
1. eine allgemein anerkannte, dem medizi-

nischen Standard entsprechende Leis-
tung 
a) nicht zur Verfügung steht oder 
b) im Einzelfall nach der begründe-

ten Einschätzung der zuständigen 
Amtsärztin oder des zuständigen 
Amtsarztes unter Abwägung der zu 
erwartenden Nebenwirkungen und 
unter Berücksichtigung des Krank-
heitszustandes der oder des Er-
krankten nicht zur Anwendung 
kommen kann und 

2. eine nicht ganz entfernt liegende Aus-
sicht auf eine spürbare positive Einwir-
kung auf den Krankheitsverlauf oder auf 
schwerwiegende Symptome besteht. 
Die Beihilfestelle hat über den Erstantrag 
der oder des Beihilfeberechtigten (erste 
Verordnung) innerhalb eines Monats 
nach Antragseingang unter Beteiligung 
der zuständigen Amtsärztin oder des zu-
ständigen Amtsarztes zu entscheiden 
(eine Beteiligung des Ministeriums der 
Finanzen ist grundsätzlich nicht erfor-
derlich). Sofern innerhalb dieser Frist 
keine Stellungnahme des amtsärztlichen 
Dienstes erfolgt, entscheidet die Beihil-
festelle zunächst für einen Behandlungs-
zeitraum von drei Monaten unter Beach-
tung der oben genannten Kriterien nach 
Aktenlage. Die oder der Beihilfeberech-
tigte ist über die zeitlich befristete Ent-
scheidung zu unterrichten. Folgeverord-
nungen bedürfen keines weiteren Voran-
erkennungsverfahrens, soweit die Zu-
stimmung des amtsärztlichen Dienstes 
vorliegt.“ 

https://4.1.2.10
https://4.1.2.10
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l) In Nummer 4.1.9.4 Satz 3 wird die Angabe 
„bis 5e“ durch die Angabe „, 5a, 5b und 5d“ 
ersetzt. 

m) Die Nummern 4.1.10.5 bis 4.1.10.10 werden 
wie folgt gefasst: 
„4.1.10.5 
Aufwendungen zur kontinuierlichen inter-
stitiellen Gewebezuckermessung mit Real-
Time-Messgeräten (zum Beispiel FreeStyle 
Libre) einschließlich der erforderlichen Sen-
soren sind bei insulinpflichtiger Diabetes 
mellitus, die einer intensivierten Insulinbe-
handlung bedarf, beihilfefähig, wenn das 
Gerät von einer Fachärztin oder einem Fach-
arzt für Innere Medizin, Endokrinologie 
oder Diabetologie, von einer Fachärztin oder 
einem Facharzt für Innere Medizin, für All-
gemeinmedizin oder für Kinder- und Ju-
gendmedizin jeweils mit der Anerkennung 
„Diabetologie“ oder „Diabetologin oder 
Diabetologe Deutsche Diabetes Gesell-
schaft (DDG)“ oder mit vergleichbarer Qua-
lifikation oder einer Fachärztin oder einem 
Facharzt ‚Kinder- und Jugendmedizin mit 
entsprechender Zusatzqualifikation‘ verord-
net wird. Beihilfefähig sind auch die Auf-
wendungen für die notwendige Schulung in 
der sicheren Handhabung des Gerätes. Die 
Versorgung mit einem Gerät zur kontinuier-
lichen Gewebezuckermessung schließt die 
Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für ein 
übliches Blutzuckermessgerät einschließ-
lich der erforderlichen Blutteststreifen nicht 
aus. 
4.1.10.6 
Nummer 6 (bleibt frei) 
4.1.10.7 
Nummer 7 (bleibt frei) 
4.1.10.8 
Nummer 8 (bleibt frei) 
4.1.10.9 
Nummer 9 (bleibt frei) 
4.1.10.10 
Nummer 10 (bleibt frei)“. 

n) In Nummer 4.1.10.13 Satz 2 werden die 
Wörter „§ 5 Absatz 4 Satz 3“ durch die Wör-
ter „§ 5e Satz 1 der“ ersetzt. 

o) Nummer 4.1.10.15 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 
„Knochenleitungsgeräte mit teilimplantier-
ten Schallaufnehmern (zum Beispiel Coch-
lea-Implantate) sind keine Hilfsmittel, son-
dern Körperersatzstücke.“ 

p) Nach Nummer 4.1.10.16.3 werden die fol-
genden Nummern 4.1.10a bis 4.1.10c.1 ein-
gefügt: 
„4.1.10a 
Nummer 10a 

4.1.10a.1 
Beihilfefähig sind die Aufwendungen für ei-
ne Brille oder für Kontaktlinsen. Maßge-
bend ist bei der Erstbeschaffung die ärztliche 
Verordnung. Bei einer Ersatzbeschaffung 
besteht ein Wahlrecht für die Verwendung 
einer Brille oder von Kontaktlinsen. 
4.1.10a.2 
Aufwendungen für Entspiegelung und Här-
tung sind in angemessenem Umfang beihil-
fefähig. Aufwendungen für eine Superent-
spiegelung sind nur bei höherbrechenden 
Gläsern ab 6 Dioptrien beihilfefähig. Für 
Kunststoffgläser bestehen grundsätzlich 
keine weiteren beihilferechtlichen Ein-
schränkungen; die Angemessenheit der Auf-
wendungen ist zu prüfen. 
4.1.10a.3 
Sind Kontaktlinsen verordnet oder gewählt 
worden, sind daneben die Aufwendungen 
für eine Brille grundsätzlich nicht beihilfe-
fähig; dies gilt nicht, wenn nach einer ärzt-
lichen Verordnung aus schwerwiegenden 
medizinischen Gründen (zum Beispiel ab 
8 Dioptrien, irregulärem Astigmatismus, 
Anisometropie ab 2 Dioptrien) das Tragen 
von Kontaktlinsen gelegentlich unterbro-
chen werden muss. Der Wechsel von einer 
Brille zu Kontaktlinsen oder von Kontakt-
linsen zu einer Brille ist aus schwerwiegen-
den medizinischen Gründen (ärztliche Be-
gründung erforderlich) beihilferechtlich je-
derzeit zulässig. 
4.1.10a.4 
Als angemessene Kosten einer Erst- oder 
Ersatzbeschaffung von Kontaktlinsen (Jah-
res-, Monats-, Tages- oder Einmallinsen) 
gelten die Aufwendungen für Dauerlinsen in 
einem Zeitraum von 24 Monaten (170 Euro 
je Auge). Dies gilt nicht, wenn Wegwerf-
oder Einmallinsen nach ausführlicher ärztli-
cher Begründung als Verbandlinse oder Me-
dikamententräger benötigt werden, auf 
Grund von Brechungsfehlern, die progressiv 
verlaufen, die Linsen mehrfach im Jahr 
durch stärkere Linsen ersetzt werden müssen 
oder aus sonstigen medizinischen Gründen 
zwingend indiziert sind. 
4.1.10a.5 
Eine Änderung der Sehfähigkeit um min-
destens 0,5 Dioptrien liegt auch vor, wenn 
zum Beispiel die Werte für ein Auge um 0,25 
Dioptrien zugenommen und für das andere 
Auge um 0,25 Dioptrien abgenommen ha-
ben, nicht jedoch, wenn sowohl die Werte 
für das linke Auge als auch das rechte Auge 
um jeweils 0,25 Dioptrien zu- oder abge-
nommen haben. Bei Kurzsichtigkeit oder 
Achsenverschiebung sind die Aufwendun-
gen für eine Ersatzbeschaffung auch dann 
beihilfefähig, wenn sich mit der neuen Seh-

https://4.1.10.15
https://4.1.10.13
https://4.1.10.10
https://4.1.10.10
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hilfe die Sehschärfe (Visus) um mindestens 
20 Prozentpunkte verbessert. 
4.1.10a.6 
Aufwendungen für Sonnenbrillen sind nur 
bei zwingender medizinischer Indikation 
beihilfefähig. Mehraufwendungen für pho-
totrope Gläser (zum Beispiel Colormatic-
gläser, Umbramaticgläser) sind nur bei Al-
binismus, Pupillotonie und totaler Aniridie 
(Fehlen der Regenbogenhaut) beihilfefähig. 
4.1.10a.7 
Aufwendungen für Brillenversicherungen 
sind nicht beihilfefähig. Kommt es zu einem 
Versicherungsfall, sind die Versicherungs-
leistungen nicht auf die beihilfefähigen Leis-
tungen anzurechnen. § 12 Absatz 6 der Bei-
hilfenverordnung NRW bleibt unberührt. 
Aufwendungen für Brillenetuis sind nicht 
beihilfefähig. 
4.1.10a.8 
Aufwendungen für Sportbrillen sind nur bei-
hilfefähig, wenn sie von Schülern (bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres) während 
des Schulsports getragen werden müssen. 
Aufwendungen für Bildschirmbrillen sind 
nicht beihilfefähig. 
4.1.10b 
Nummer 10b 
4.1.10b.1 
Reparaturen eines Brillengestells sind bis zu 
70 Euro beihilfefähig. Dies gilt entspre-
chend bei einem Totalverlust der Brille. 
4.1.10b.2 
Die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 10b 
Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW sind 
kumulativ zu berücksichtigen. 
4.1.10c 
Nummer 10c 
4.1.10c.1 
Zur Abgrenzung zwischen Reparaturkosten 
und Ersatzbeschaffungskosten wird auf die 
Grundsätze des Urteils des Oberverwal-
tungsgerichts für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. September 1981 – 
12 (6) A 387/81 hingewiesen.“ 

q) Nummer 4.1.11.1 wird wie folgt gefasst: 
„4.1.11.1 
Die Beförderungsaufwendungen sind 
grundsätzlich für die Hin- und Rückfahrt un-
ter Berücksichtigung des aktuellen Gesund-
heitszustandes und der Gehfähigkeit der er-
krankten Person getrennt zu prüfen. Bei 
Fahrten zu einer ambulanten Operation, am-
bulanten onkologischen Chemo- oder Strah-
lentherapie, ambulanten Dialyse und bei 
Fahrten von Personen, die einen Schwer-
behindertenausweis mit den Merkzeichen 
„aG“, „Bl“oder „H“ oder einen Einstufungs-
bescheid in den Pflegegrad 3, 4 oder 5 der 
Pflegeversicherung vorlegen können (bei 

der Einstufung in den Pflegegrad 3 bedarf es 
zusätzlich einer ärztlichen Verordnung we-
gen dauerhafter Beeinträchtigung der Mobi-
lität), ist die Notwendigkeit für Hin- und 
Rückfahrt gegeben. Aufwendungen für 
Fahrten, für die ein zwingender medizini-
scher Grund nicht vorliegt, zum Beispiel 
Fahrten zum Abstimmen von Terminen, Er-
fragen von Befunden, Abholen von Verord-
nungen, sind nicht beihilfefähig. § 4 Ab-
satz 1 Nummer 11 Buchstabe c der Beihil-
fenverordnung NRW ist zu beachten.“ 

r) Nummer 4.1.13 wird wie folgt gefasst: 
„4.1.13 
Nummer 13 
4.1.13.1 
Neben den Aufwendungen der Registrie-
rung sind auch die Aufwendungen für die 
Suche nach einem geeigneten Spender im 
Zentralen Knochenmarkspender-Register 
beihilfefähig.“ 

s) Der Nummer 4.1 werden die folgenden 
Nummern 4.1.14, 4.1.14.1 und 4.1.14.2 an-
gefügt: 
„4.1.14 
Nummer 14 
4.1.14.1 
Die Aufwendungen für die Hinzuziehung 
eines Gebärdendolmetschers sind bis zu 
75 Euro je Stunde Einsatzzeit zuzüglich der 
erforderlichen Reisezeit sowie der Fahrkos-
ten in Höhe von 0,30 Euro je Kilometer bei 
Benutzung eines Kraftfahrzeuges oder in 
Höhe der niedrigsten Kosten des regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmittels beihilfe-
fähig. 
4.1.14.2 
Zum Nachweis der Notwendigkeit einer 
Kommunikationshilfe reicht die Bescheini-
gung des behandelnden Arztes grundsätz-
lich aus.“ 

t) In Nummer 4.2.a wird nach den Wörtern 
„vorhanden ist“ das Komma durch das Wort 
„und“ ersetzt und die Wörter „und eine se-
kundäre Anomalie vorliegt, die erst im Er-
wachsenenalter erworben wurde“ gestri-
chen. 

u) Der Nummer 4.2 wird folgende Nummer 
4.2.d angefügt: 
„4.2.d (bleibt frei)“. 

5. Nummer 4b.5 wird wie folgt geändert: 
a) Nach der Angabe „Absatz 5“ werden die 

Wörter „(bleibt frei)“ eingefügt. 
b) Nummer 4b.5.1 wird aufgehoben. 

6. Der Nummer 4d werden die folgenden Nummern 
4d.3 und 4d.4 angefügt: 
„4d.3 
Absatz 3 (bleibt frei) 
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4d.4 
Absatz 4 (bleibt frei)“. 

7. Nummer 4g wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 4g.1.1 wird wie folgt gefasst: 

„4g.1.1 
Komplextherapien sind fachgebietsüber-
greifende Behandlungen eines einheitlichen 
Krankheitsbildes, die gemeinsam durch 
ärztliches und gegebenenfalls nichtärztli-
ches Personal durchgeführt werden. Die Be-
teiligung einer Ärztin oder eines Arztes 
muss dabei sichergestellt sein. Zu den Kom-
plextherapien gehören insbesondere Asth-
maschulungen, COPD-Schulungen, ambu-
lante Entwöhnungstherapien, ambulante 
Tinnitustherapien, ambulante kardiologi-
sche Therapien, Behandlung chronischer 
Wunden in Wundzentren, Diabetikerschu-
lungen, Adipositasschulungen, Neuroder-
mitisschulungen, sozialmedizinische Nach-
sorgeleistungen sowie medizinische Leis-
tungen zur Früherkennung und Frühför-
derung  behinderter und von Behinderung 9.
bedrohter Kinder durch interdisziplinäre 
Frühförderstellen nach § 30 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation 
und Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen – vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I 
S. 3234), das zuletzt durch Artikel 23 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2541) geändert worden ist. Keine Kom-
plextherapien sind psychiatrische Kranken-
pflege (§ 4 Absatz 1 Nummer 5 der Beihil-
fenverordnung NRW) und Soziotherapien 
(§ 4h der Beihilfenverordnung NRW).“ 

b) Der Nummer 4g.1 wird folgende Num-
mer 4g.1.3 angefügt: 
„4g.1.3 
Sofern Komplextherapien im Rahmen von 
Rehabilitationsverfahren (zum Beispiel An-
schlussheilbehandlungen, Entwöhnungsthe-
rapien) durchgeführt werden, richtet sich die 
Beihilfefähigkeit der Aufwendungen nach 
den §§ 6 bis 7 der Beihilfenverordnung 
NRW.“ 

c) Der Nummer 4g.3 wird folgende Num-
mer 4g.3.2 angefügt: 
„4g.3.2 
Beihilfefähig sind Aufwendungen, die auf 
Grund der Vereinbarung zwischen der TAG 
TeleArzt GmbH sowie den dieser Verein-
barung  beigetretenen Hausärztinnen und 
Hausärzten sowie dem Verband der Privaten 
Krankenversicherung e. V. geltend gemacht 
werden. Die Abrechnung der privaten Kran-
kenversicherung ist von den Beihilfeberech-
tigten mit dem Beihilfeantrag vorzulegen.“ 

8. Nummer 4i wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4i.4.1 Satz 2 wird das 
Wort „Finanzministeriums“ durch die Wör-
ter „Ministeriums der Finanzen“ ersetzt. 

b) Der Nummer 4i.4 wird folgende Num-
mer 4i.4.6 angefügt: 
„4i.4.6 
Aufwendungen für eine chirurgische Horn-
hautkorrektur durch Laserbehandlung sind 
nur beihilfefähig, wenn vor der Behandlung 
die Zustimmung der Beihilfestelle, bei Lan-
desbediensteten zusätzlich des Ministeriums 
der Finanzen, eingeholt wurde (Anlage 6, 
Abschnitt II Nummer 3 der Beihilfenverord-
nung NRW). Für die Prüfung der Notwen-
digkeit der Maßnahme reicht neben einem 
amtsärztlichen Gutachten auch die Stellung-
nahme einer Klinik, die die Behandlung 
nicht durchführt, grundsätzlich aus. Dabei 
sollten die Gutachterkosten den Betrag von 
500 Euro nicht übersteigen. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, dass Sehfehler durch 
Brillen oder Kontaktlinsen ausgeglichen 
werden können.“ 

 Die Nummern 5 bis 5e werden durch die folgen-
den Nummern 5 bis 5g ersetzt: 
„5 
Zu § 5 Beihilfefähige Aufwendungen bei dau-
ernder Pflegebedürftigkeit 
5.1 
Absatz 1 
5.1.1 
Der beihilferechtliche Begriff der Pflegebedürf-
tigkeit richtet sich ab 1. Januar 2017 nach § 14 in 
Verbindung mit § 15 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeits-
begriff ist auch die Einführung eines neuen Be-
gutachtungsinstruments verbunden. Zentraler 
Maßstab ist nunmehr der Grad der Selbstständig-
keit und das Angewiesensein auf personelle Un-
terstützung durch andere. 
5.2 
Absatz 2 
5.2.1 
Unter Berücksichtigung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs umfasst Pflege alle pflegerischen 
Maßnahmen in den in § 14 Absatz 2 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch genannten sechs Berei-
chen (Mobilität, kognitive und kommunikative 
Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung 
von und selbstständiger Umgang mit krankheits-
oder therapiebedingten Anforderungen und Be-
lastungen, Gestaltung des Alltagslebens und so-
zialer Kontakte) sowie Hilfen bei der Haushalts-
führung. Pflege umfasst zukünftig somit auch re-
gelmäßig (pflegerische) Betreuungsmaßnahmen. 
5.2.2 
Das Ergebnis der Beurteilung der einzelnen Kri-
terien ist der Grad der Beeinträchtigung in dem 
jeweiligen Lebensbereich. Aus der Zusammen-



  206 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 10 vom 31. Oktober 2018 

führung aller Teilergebnisse der sechs Module 
ergibt sich dann der Pflegegrad der pflegebedürf-
tigen Personen. Zu berücksichtigen ist zudem, 
dass die Ergebnisse der einzelnen Module unter-
schiedlich gewichtet sind. So fließen zum Bei-
spiel die Ergebnisse aus dem Modul Selbstver-
sorgung mit 40 Prozent und aus dem Modul Mo-
bilität mit 10 Prozent in die Gesamtbewertung 
ein. 
5.2.3 
Wer bereits Leistungen der Pflegeversicherung 
bezogen hat, wird nach dem Elften Buch Sozial-
gesetzbuch automatisch in das neue System der 
Pflegegrade übergeleitet. Die Überleitung ver-
folgt dabei zwei wesentliche Ziele: Zum einen 
sollen bisherige Leistungsbezieher durch die Ein-
führung des neuen Pflegbedürftigkeitsbegriffs 
nicht schlechter gestellt werden als bisher. Daher 
erfolgt die Überleitung grundsätzlich in einen 
Pflegegrad, mit dem entweder gleich hohe oder 
höhere Leistungen als bisher verbunden sind. Ist 
dies ausnahmsweise nicht der Fall, besteht Be-
sitzstandschutz. Zum anderen sollen umfangrei-
che Begutachtungen vermieden werden. Der 
Pflegegrad wird von der Pflegeversicherung der 
Pflegebedürftigen mitgeteilt und ist von der Bei-
hilfestelle zu übernehmen. 
5.2.4 
Für Personen, die keine Überleitung nachweisen 
können, ist von der zuständigen Beihilfestelle die
Überleitung entsprechend § 140 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch vorzunehmen. 

(von) Pflegestufe (nach)
Pflegegrad 

ohne Pflegestufe, aber erheblich 2 
eingeschränkte Alltagskompe-
tenz 

I 2 

I und erheblich eingeschränkte 3 
Alltagskompetenz 

II 3 

II und erheblich eingeschränkte 4 
Alltagskompetenz 

III 4 

III und erheblich eingeschränkte 5 
Alltagskompetenz 

III Härtefall 5 

III Härtefall und erheblich einge- 5 
schränkte Alltagskompetenz 

5.2.5 
In Neufällen ist der von der jeweils zuständi-
gen Pflegeversicherung festgestellte Pflegegrad 
durch geeignete Unterlagen (zum Beispiel Leis-
tungsmitteilung, Mitteilung nach § 44 Absatz 4 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch bei Zahlung 
von Rentenversicherungsbeiträgen für Pflegeper-

sonen) nachzuweisen. Bei nicht gegen das Risiko 
der Pflegebedürftigkeit Versicherten bedarf es ei-
nes amts- oder vertrauensärztlichen Gutachtens. 

5.2.6 
Wird ein Antrag auf Feststellung der Pflegebe-
dürftigkeit oder eines höheren Pflegegrades zu-
nächst bei einer Pflegekasse oder einer privaten 
Pflegeversicherung gestellt, ist für den Beginn 
der Beihilfegewährung dieser Antrag maßge-
bend. 

5.2.6.1 
Die Zuordnung zu einem Pflegegrad sowie die 
Bewilligung von Leistungen können durch die 
zuständige Pflegeversicherung befristet werden. 
Die Befristung erfolgt, wenn eine Verringerung 
des Hilfebedarfs zu erwarten ist. Die Befristung 
kann wiederholt werden und darf insgesamt die 
Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Die 
Entscheidung der Pflegeversicherung ist für die 
Beihilfestelle bindend. Die entsprechenden Be-
scheinigungen sind durch die Beihilfeberechtig-
ten beizubringen. 

5.2.6.2 
Um eine nahtlose Beihilfegewährung sicherzu-
stellen, soll die Beihilfestelle die Beihilfeberech-
tigten darauf hinweisen, dass er rechtzeitig vor 
Ablauf der Befristung die Beihilfestelle über die 
weitere Entscheidung der Pflegeversicherung 
hinsichtlich einer Befristungsverlängerung (ge-
gebenenfalls mit geändertem Pflegegrad) unter-
richtet. 

5.2.7 
Erheben Beihilfeberechtigte gegen einen Beihil-
febescheid Widerspruch mit der Begründung, der 
von der Pflegeversicherung anerkannte Pflege-
grad sei zu niedrig, ist der Widerspruch zwar zu-
lässig, jedoch ist die Entscheidung bis zur rechts-
kräftigen Feststellung des Pflegegrades durch die 
Pflegeversicherung auszusetzen; sodann ist über 
den Widerspruch zu entscheiden, und dieser ist 
gegebenenfalls als unbegründet zurückzuweisen. 

5.2.8 
Besteht keine Pflegeversicherung, hat die Beihil-
festelle ein Gutachten einzuholen, aus dem die 
Pflegebedürftigkeit nach § 15 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 3 Satz 4 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch hervorgeht. 

5.3 
Absatz 3 

5.3.1 
Aufwendungen für eine berufliche oder soziale 
Eingliederung oder zur Förderung der Kommu-
nikation sind nicht beihilfefähig. 
5.3.2 
Aufwendungen für medizinische Behandlungen 
sind nach § 4 der Beihilfenverordnung NRW bei-
hilfefähig. 
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5.3.3 
Bei einem pflegebedürftigen Kind ist der zusätz-
liche Hilfebedarf gegenüber einem gesunden 
Kind gleichen Alters maßgebend. 
5.4 
Absatz 4 
5.4.1 
Wird durch eine Gutachterin oder einen Gutach-
ter der Pflegekasse den Pflegebedürftigen eine 
Rehabilitationsmaßnahme verordnet, bedarf es 
keines weiteren Gutachterverfahrens. 
5.5 
Absatz 5 
5.5.1 
Derzeit besteht zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen und der COMPASS Private Pflegebe-
ratung keine Vereinbarung, die COMPASS be-
rechtigen würde, die von ihr erbrachte Pflegebe-
ratung in Rechnung zu stellen. Entsprechende 
Anträge auf Kostenübernahme bzw. Kostenbe-
teiligung sind daher seitens der Beihilfestelle ab-
zulehnen. Dies gilt nicht für Beratungsbesuche 
nach § 37 Absatz 3 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch; hier ist Nummer 5a.5.1 zu beachten. 
5a 
Zu § 5a Häusliche Pflege 
5a.1 
Absatz 1 
5a.1.1 
Beihilfefähig sind bei Pflegebedürftigen der 
Pflegegrade 2 bis 5 Aufwendungen für körperbe-
zogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Be-
treuungsmaßnahmen sowie für Hilfe bei der 
Haushaltsführung (häusliche Pflegehilfe). Hierzu 
gehören pflegerische Maßnahmen in den in § 14 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch genannten 
Bereichen Mobilität, kognitive und kommunika-
tive Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychi-
sche Problemlagen, Selbstversorgung, Bewälti-
gung von und selbstständiger Umgang mit krank-
heits- oder therapiebedingten Anforderungen und 
Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und 
sozialer Kontakte sowie die pflegerische Anlei-
tung von Pflegebedürftigen und Pflegepersonen. 
5a.1.2 
Geeignete Pflegekräfte sind Personen, die mittel-
bar oder unmittelbar in einem Vertragsverhältnis 
zur Pflegeversicherung oder zu einer ambulanten 
Pflegeeinrichtung stehen, mit der die jeweilige 
Pflegeversicherung einen Versorgungsvertrag 
abgeschlossen hat. 
5a.1.3 
Entsprechend § 36 Absatz 3 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch sind beihilfefähig: 

Pflegegrad beihilfefähige Aufwendungen 

2 689 Euro/Monat 
3 1.298 Euro/Monat 
4 1.612 Euro/Monat 

Pflegegrad beihilfefähige Aufwendungen 

5 1.995 Euro/Monat 

5a.1.4 
Bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 4 mit be-
sonderem Pflegebedarf sind notwendige und an-
gemessene Aufwendungen von bis zu 1.000 Euro 
und des Pflegegrades 5 bis zu 1.995 Euro zusätz-
lich zu den Beträgen nach Nummer 5a.1.3 bei-
hilfefähig. Es bedarf keiner zusätzlichen ärztli-
chen Verordnung. Eine Beteiligung der zustän-
digen Pflegeversicherung hierzu erfolgt nicht. 
5a.1.5 
Aufwendungen für häusliche Pflege sind auch 
beihilfefähig, wenn Pflegebedürftige nicht in ih-
rem eigenen Haushalt gepflegt werden. Die Pfle-
ge darf in diesen Fällen aber nicht in einer voll-
stationären Einrichtung nach § 71 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 72 oder in einer Einrichtung im 
Sinne des § 71 Absatz 4 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch erfolgen. 
5a.1.6 
Wird die Pflege nicht für einen vollen Monat er-
bracht, wird der beihilfefähige Pauschalbetrag 
nach § 5a Absatz 1 der Beihilfenverordnung 
NRW in Verbindung mit § 36 Absatz 3 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch nicht anteilig gekürzt. 
Auf die Notwendigkeit und Angemessenheit der 
geltend gemachten Kosten ist in diesem Fall ver-
stärkt zu achten. 
5a.1.7 
Neben den Pflegekosten sind die Aufwendungen 
für medizinische Behandlungen beihilfefähig. 
Hierzu zählen insbesondere Injektionen, Anlegen 
und Wechseln von Verbänden, Kathetern, Darm-
spülungen, Dekubitusversorgung (nicht Dekubi-
tusprophylaxe), Blutdruckmessung, Blutzucker-
messung, Verabreichung von Sondennahrung. 
5a.2 
Absatz 2 
5a.2.1 
Angebote zur Unterstützung pflegender Angehö-
riger und vergleichbar nahestehender Pflegeper-
sonen wie zum Beispiel Nachbarn, Freunde und 
Bekannte sind: 
1. Betreuungsangebote (zum Beispiel Tagesbe-

treuung, Einzelbetreuung), 
2. Angebote zur Entlastung von Pflegenden 

(zum Beispiel durch Pflegebegleiter), 
3. Angebote zur Entlastung im Alltag (zum Bei-

spiel in Form praktischer Hilfen). 
Die Angebote bedürfen einer Anerkennung durch 
die zuständige Behörde nach Maßgabe des § 45a 
Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 
Die Entscheidung der zuständigen Pflegekasse ist 
abzuwarten. 
5a.2.2 
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können 
bis zu 40 Prozent ihrer Ansprüche für Aufwen-
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dungen für häusliche Pflege in Aufwendungen 
zur Unterstützung im Alltag nach § 45a des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch umwandeln. Unabhän-
gig davon kann die pflegebedürftige Person einen 
Entlastungsbetrag nach § 45b des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen. Ein Vor-
rang-Nachrang-Verhältnis zwischen der 40-Pro-
zent-Regelung und dem Entlastungsbetrag ist 
nicht gegeben. Die pflegebedürftige Person ent-
scheidet selbst, wie sie die Aufwendungen zur 
Unterstützung im Alltag finanzieren will. 
5a.2.3 
Nach § 45 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
kann der Entlastungsbetrag unter anderem im Zu-
sammenhang mit der Inanspruchnahme von Ta-
ges-, Nacht- oder Kurzzeitpflege in Anspruch ge-
nommen werden. Dies gilt sowohl für Aufwen-
dungen für Unterkunft und Verpflegung als auch 
für Investitionskosten. 
5a.2.4 
Nach § 144 Absatz 3 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch können Leistungsbeträge nach § 45b 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch, die Pflege-
bedürftige in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 
31. Dezember 2016 nicht genutzt hatten, bis zum 
31. Dezember 2018 zum Bezug von Leistungen 
nach § 45b Absatz 1 Satz 3 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch in der ab 1. Januar 2017 gel-
tenden Fassung eingesetzt werden. Die Bewilli-
gung durch die zuständige Pflegeversicherung ist 
von den Beihilfeberechtigten vorzulegen. 
5a.2.5 
Die in einem Kalenderjahr von pflegebedürftigen 
Personen nicht in Anspruch genommenen Beträ-
ge sind auf das nächste Kalenderhalbjahr zu über-
tragen (ein Antrag ist hierzu nicht erforderlich; 
§ 45b Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch). 
5a.3 
Absatz 3 
5a.3.1 
Der Anspruch auf Pflegegeld setzt voraus, dass 
die pflegebedürftige Person die erforderlichen 
körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pflegeri-
schen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der 
Haushaltsführung durch andere Personen als die 
in § 5a Absatz 1 Satz 2 der Beihilfenverordnung 
NRW genannten Pflegekräfte selbst sicherstellt. 
5a.3.2 
Pflegegeld ist in folgender Höhe beihilfefähig: 

Pflegegrad beihilfefähige Aufwendungen 

2 316 Euro/Monat 
3 545 Euro/Monat 
4 728 Euro/Monat 
5 901 Euro/Monat 

Daneben ist bei Pflegebedürftigen des Pflegegra-
des 4 ein Pflegezuschlag von 150 Euro und bei 

Pflegegrad 5 von 240 Euro monatlich beihilfefä-
hig. Eine Beteiligung der zuständigen Pflegever-
sicherung erfolgt hierzu nicht. 
5a.3.3 
Die Pflege muss in einer häuslichen Umgebung 
erbracht werden. Dies kann der eigene Haushalt 
der gepflegten Person, der Haushalt der Pflege-
person oder ein anderer Haushalt sein, in der die 
pflegebedürftige Person aufgenommen wurde. 
Unbeachtlich ist, ob die Pflege durch Angehöri-
ge, Lebenspartner, sonstige ehrenamtliche Pfle-
gepersonen, erwerbsmäßige Pflegekräfte oder ei-
ne von der pflegebedürftigen Person angestellte 
Person erbracht wird. Die Prüfung, ob die erfor-
derliche Grundpflege und die hauswirtschaftliche 
Versorgung sichergestellt sind, obliegt der zu-
ständigen Pflegekasse oder Pflegeversicherung. 
5a.3.4 
Die häusliche Pflege wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die pflegebedürftige Person in ei-
nem Altenwohnheim oder in einer Altenwohnung 
lebt. Nummer 5a.1.5 gilt entsprechend. 

5a.4 
Absatz 4 

5a.4.1 
Zeiträume, für die Aufwendungen einer vollsta-
tionären Krankenhausbehandlung (§ 4 Absatz 1 
Nummer 2 der Beihilfenverordnung NRW), einer 
stationären Rehabilitationsmaßnahme (§ 6 der 
Beihilfenverordnung NRW) oder einer stationä-
ren Pflege (§ 5d der Beihilfenverordnung NRW) 
geltend gemacht werden, unterbrechen die häus-
liche Pflege. Für diese Zeiten wird das Pflegegeld 
nach § 5a Absatz 3 Satz 1 der Beihilfenverord-
nung NRW und der Pflegezuschlag nach § 5a 
Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW 
nur anteilig (tageweise; der Monat wird mit 
30 Tagen berücksichtigt) gezahlt; dies gilt hin-
sichtlich des Pflegegeldes (ohne Pflegezuschlag 
nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverord-
nung NRW) nicht für die ersten vier Wochen ei-
ner vollstationären Krankenhausbehandlung, ei-
ner stationären Rehabilitationsmaßnahme oder 
des Monats, in dem die pflegebedürftige Person 
gestorben ist. 
5a.4.2 
Bei einem Krankenhaus- oder Rehabilitations-
aufenthalt beginnt die Vier-Wochen-Frist mit 
dem Aufnahmetag. Bei einer Kürzung setzt die 
Zahlung des Pflegegeldes mit dem Entlassungs-
tag und des Pflegezuschlags mit dem nachfolgen-
den Tag wieder ein. 
5a.4.3 
Während einer Verhinderungspflege (§ 5a Ab-
satz 8 der Beihilfenverordnung NRW) ist das 
Pflegegeld (nicht der Pflegezuschlag) für bis zu 
sechs Wochen je Kalenderjahr und während einer 
Kurzzeitpflege (§ 5b Absatz 3 der Beihilfenver-
ordnung NRW) für bis zu acht Wochen je Kalen-
derjahr in Höhe der Hälfte des vor Beginn der 
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Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege gezahlten 
Pflegegeldes zusätzlich beihilfefähig. 
5a.4.4 
Bei einer stundenweisen Verhinderung der Pfle-
geperson von weniger als acht Stunden am Tag 
besteht ein Anspruch auf das volle Pflegegeld 
(ohne Pflegezuschlag). Die Entscheidung der 
Pflegeversicherung ist abzuwarten. 
5a.5 
Absatz 5 
5a.5.1 
Bei pflegebedürftigen Personen mit Pflegegrad 2 
oder 3 sind Beratungsbesuche (§ 37 Absatz 3 
Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) halb-
jährlich und mit Pflegegrad 4 oder 5 vierteljähr-
lich durchzuführen. Pflegebedürftige Personen 
mit Pflegegrad 1, die zu Hause gepflegt werden, 
und pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2 
bis 5, die häusliche Pflege nach § 5a Absatz 1 der 
Beihilfenverordnung NRW oder Kombinations-
leistungen nach § 5a Absatz 6 der Beihilfenver-
ordnung NRW in Anspruch nehmen, können den 
Beratungsbesuch nach § 37 Absatz 3 Satz 1 
und 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch halb-
jährlich freiwillig in Anspruch nehmen. 
5a.5.2 
Für einen Beratungsbesuch sind in den Pflege-
graden 1 bis 3 bis zu 23 Euro und in den Pfle-
gegraden 4 und 5 bis zu 33 Euro beihilfefähig. 
5a.5.3 
Rufen Pflegebedürftige die Beratung nicht ab, hat 
die zuständige Pflegeversicherung das Pflegegeld 
angemessen zu kürzen und im Wiederholungsfall 
zu entziehen. Die Beihilfestelle folgt der Ent-
scheidung der Pflegeversicherung. 
5a.6 
Absatz 6 
5a.6.1 
Bei einer Kombination der Leistungen nach § 5a 
Absatz 1 und 3 der Beihilfenverordnung NRW 
(§ 36 Absatz 1 und 3 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch) ist das in der privaten oder sozialen 
Pflegeversicherung zugrunde gelegte Verhältnis 
der anteiligen Inanspruchnahme auch für die Bei-
hilfe maßgebend. Dem Beihilfeantrag ist daher 
der Bescheid der jeweiligen Pflegeversicherung 
beizufügen. 

Beispiele: 
1. Eine in der privaten Pflegeversicherung ver-

sicherte Person mit Anspruch auf Versor-
gungsbezüge (Pflegegrad 3) nimmt zu jeweils 
50 Prozent die Pflege durch Berufspflegekräf-
te (649 Euro von 1.298 Euro) und das Pflege-
geld (272,50 Euro von 545 Euro) in Anspruch. 
Die Beihilfe errechnet sich auf Grund der Auf-
teilung durch die Pflegeversicherung wie 
folgt: 

a) 70 Prozent von 649,00 Euro (50 Prozent 
von 1.298,00 Euro) = 454,30 Euro 

b) 70 Prozent von 272,50 Euro (50 Prozent 
von 545,00 Euro) = 190,75 Euro. 

Beihilfe insgesamt: 645,05 Euro. 
2. Eine in der sozialen Pflegeversicherung ver-

sicherte Person (Pflegegrad 3) mit Anspruch 
auf Versorgungsbezüge (§ 28 Absatz 2 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch) nimmt zu je-
weils 50 Prozent die Pflege durch Berufspfle-
gekräfte (649 Euro von 1.298 Euro) und das 
Pflegegeld (272,50 Euro von 545 Euro) in 
Anspruch. 
Die Beihilfe berechnet sich auf Grund der 
Aufteilung durch die Pflegeversicherung wie 
folgt: 
a) 70 Prozent von 649,00 Euro (50 Prozent 

von 1.298,00 Euro) = 454,30 Euro 
b) 70 Prozent von 272,50 Euro (50 Prozent 

von 545,00 Euro) = 190,75 Euro. 
Beihilfe unter Berücksichtigung des § 12 Ab-
satz 6 der Beihilfenverordnung NRW (Leis-
tungen der Pflegeversicherung 460,75 Euro) 
insgesamt: 460,75 Euro. 

5a.7 
Absatz 7 
5a.7.1 
Pflegebedürftige Personen in vollstationären Ein-
richtungen der Hilfe für behinderte Menschen, in 
der die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben 
in der Gemeinschaft, die schulische Ausbildung 
oder die Erziehung behinderter Menschen im 
Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen und 
die sich während der Woche, an Wochenenden 
oder in den Ferienzeiten im häuslichen Bereich 
aufhalten, erhalten neben den Leistungen nach 
§ 5f Absatz 2 der Beihilfenverordnung NRW an-
teilig ein ungekürztes Pflegegeld für die Tage, an 
denen die häusliche Pflege sichergestellt ist 
(§ 43a des Elften Buches Sozialgesetzbuch). Tage 
der An- und Abreise gelten als volle Tage der 
häuslichen Pflege. Der für den Pflegegrad maß-
gebende Pauschalbetrag wird durch 30 dividiert 
und mit der Zahl der zu Hause verbrachten Tage 
multipliziert. Der Entscheidung der Pflegeversi-
cherung ist zu folgen. Der Pflegezuschlag nach 
§ 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung 
NRW wird nicht gezahlt. 
5a.7.2 
Kann zum Beispiel an den Wochenenden oder in 
Ferienzeiten eine häusliche Pflege nicht erfolgen 
und ist die Unterbringung in derselben vollsta-
tionären Einrichtung der Hilfe für behinderte 
Menschen weiterhin sichergestellt, sind die Auf-
wendungen mit der Zahlung der Beihilfe nach 
§ 5f Absatz 2 der Beihilfenverordnung NRW ab-
gegolten. § 5b der Beihilfenverordnung NRW gilt 
nicht. 
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5a.8 
Absatz 8 
5a.8.1 
Aufwendungen für Verhinderungspflege sind nur 
für pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2 
bis 5 beihilfefähig. 
5a.8.2 
Der beihilfefähige Betrag der Verhinderungspfle-
ge beträgt 1.612 Euro für längstens sechs Wochen 
je Kalenderjahr. Der Betrag kann um bis zu 
806 Euro auf insgesamt 2.418 Euro aus noch nicht 
in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeit-
pflege nach § 5b Absatz 3 der Beihilfenverord-
nung NRW erhöht werden. 

5b 
Zu § 5b Teilstationäre Pflege und Kurzzeit-
pflege 
5b.1 
Absatz 1 
5b.1.1 
Die Aufwendungen für teilstationäre Pflege sind 
entsprechend § 41 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch bis zu folgender Höhe beihilfefähig: 

Pflegegrad beihilfefähige Aufwendungen 

2 689 Euro/Monat 
3 1.298 Euro/Monat 
4 1.612 Euro/Monat 
5 1.995 Euro/Monat 

5b.1.2 
Die Aufwendungen für teilstationäre Pflege um-
fassen die pflegebedingten Aufwendungen, die 
Aufwendungen für Betreuung und die Aufwen-
dungen für die in der Einrichtung notwendigen 
Leistungen der medizinischen Behandlungspfle-
ge. 
5b.1.3 
Bei vorübergehender Abwesenheit der pflegebe-
dürftigen Person von der Pflegeeinrichtung sind 
die Aufwendungen (Betten- und Platzfreihalte-
gebühren) für teilstationäre Pflege beihilfefähig, 
solange die Voraussetzungen des § 87a Absatz 1 
Satz 5 und 6 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
vorliegen. Das heißt, dass im Fall vorüberge-
hender Abwesenheit von der teilstationären Pfle-
geeinrichtung die Freihaltegebühren für einen 
Abwesenheitszeitraum von 42 Tagen im Kalen-
derjahr beihilfefähig sind. Bei Krankenhaus-
aufenthalten und bei Aufenthalten in stationären 
Rehabilitationseinrichtungen verlängert sich der 
Abwesenheitszeitraum für die Dauer dieser Auf-
enthalte. In den nach § 75 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch abzuschließenden Rahmenverträ-
gen sind die vorgenannten Abwesenheitszeiten, 

soweit drei Kalendertage überschritten werden, 
Abschläge von mindestens 25 Prozent der Pfle-
gevergütung, der Entgelte für Unterkunft und 
Verpflegung und der Zuschläge nach § 92b des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch vorzusehen. 
5b.2 
Absatz 2 
5b.2.1 
Aufwendungen der häuslichen Pflege nach § 5a 
Absatz 1 der Beihilfenverordnung NRW (geeig-
nete Pflegekräfte), Absatz 3 Satz 1 der Beihilfen-
verordnung NRW (Pflegegeld) oder nach § 5a 
Absatz 6 der Beihilfenverordnung NRW (Kom-
binationsleistungen) sind neben den Aufwendun-
gen für teilstationäre Pflege beihilfefähig. Ein 
Anspruch auf den Pflegezuschlag nach § 5a Ab-
satz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW be-
steht nicht. 
5b.2.2 
Die notwendigen Beförderungskosten für die Be-
förderung der pflegebedürftigen Person von der 
Wohnung zur Einrichtung der Tages- und Nacht-
pflege und zurück sind beihilfefähig. 
5b.3 
Absatz 3 
5b.3.1 
Ist die vorübergehende Unterbringung einer pfle-
gebedürftigen Person mit Pflegegrad 2 bis 5 in 
einem Kurzzeitpflegeheim wegen Verhinderung 
oder Abwesenheit der Pflegeperson erforderlich, 
sind die pflegebedingten Aufwendungen bis 
1.612 Euro im Kalenderjahr beihilfefähig. Unter-
bringungs-, Verpflegungs- und Investitionskos-
ten sind nicht beihilfefähig. 
5b.3.2 
Die Kurzzeitpflege kann unter Anrechnung auf 
den für Verhinderungspflege zustehenden Leis-
tungsbetrag um bis zu 1.612 Euro auf insgesamt 
3.224 Euro erhöht werden, soweit eine Verhin-
derungspflege noch nicht in Anspruch genom-
men wurde. Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist 
auf acht Wochen je Kalenderjahr beschränkt. Bei 
Aufstockung aus der Verhinderungspflege ver-
längert sich der Anspruch entsprechend auf bis zu 
14 Wochen. 
5b.3.3 
Während einer Kurzzeitpflege wird die Pauschal-
beihilfe bis zu acht Wochen im Kalenderjahr zur 
Hälfte weitergezahlt, wenn vor der Kurzzeitpfle-
ge ein Anspruch auf Pauschalbeihilfe bestand 
(§ 5a Absatz 4 der Beihilfenverordnung NRW). 
Bei Kurzzeitpflege erfolgt keine Kürzung des 
Pflegegeldes für den ersten und letzten Tag der 
Inanspruchnahme der Leistungen der Kurzeit-
pflege. Für die Höhe der Pauschalbeihilfe ist die 
geleistete Höhe der Pauschalbeihilfe vor Beginn 
der Kurzzeitpflege maßgebend. 
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5c 
Zu § 5c Leistungen zur sozialen Sicherung der 
Pflegepersonen 
5c.1 
Absatz 15c.1.1 
Die Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung werden der Person, die Pflegezeit in An-
spruch nimmt, auf Antrag gewährt. Änderungen 
der Verhältnisse, die sich auf die Zuschussge-
währung auswirken können, sind der für die pfle-
gebedürftige Person zuständigen Beihilfestelle 
zeitnah mitzuteilen. 
5c.2 
Absatz 2 
5c.2.1 
Entsprechend den Grundsätzen der §§ 173 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und 349 Ab-
satz 4a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – 
Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 
(BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, hat die 
Beihilfestelle den von ihr zu tragenden Anteil an 
den zuständigen Träger der Rentenversicherung 
und die Bundesagentur für Arbeit zu zahlen. 
5c.2.2 
Die Zahlung der Beiträge zur Arbeitslosenversi-
cherung für die im Beitragsjahr (Kalenderjahr) 
versicherungspflichtigen Pflegepersonen erfolgt 
in Form eines Gesamtbeitrages der Beihilfestelle 
für das Kalenderjahr, in dem die Pflege geleistet 
wurde (§ 349 Absatz 5 Satz 2 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch). Der Gesamtbetrag wird spä-
testens im März des Jahres fällig, das dem Bei-
tragsjahr folgt. Die Rentenversicherungsbeiträge 
sind im Gegensatz dazu monatlich zu zahlen. 
5c.2.3 
Die Rentenversicherungsbeiträge sind nach dem 
einheitlichen Verteilungsschlüssel, der jährlich 
von der Deutschen Rentenversicherung festge-
legt wird, an die Deutsche Rentenversicherung 
Bund und an den zuständigen Regionalträger, in 
dessen Bereich die Beihilfestelle ihren Sitz hat, 
zu zahlen. Die Beiträge sind unter Angabe der 
von der Bundesagentur für Arbeit vergebenen 
Betriebsnummer von der zuständigen Beihilfe-
stelle zu überweisen. Soweit die Beihilfestelle 
keine Betriebsnummer besitzt, ist eine solche 
beim Betriebsnummernservice der Bundesagen-
tur für Arbeit zu beantragen. 
5c.2.4 
Der Beleg zur Überweisung der Rentenversiche-
rungsbeiträge muss im Feld „Verwendungs-
zweck“ folgende Angaben enthalten: 
1. Zeile: 
- Betriebsnummer der zahlenden Stelle (acht-

stellig), 
- Monat (zweistellig) und Jahr (zweistellig), für 

den die Beiträge gezahlt werden, 
- Kennzeichen „West“ oder „Ost“ und 

2. Zeile: 
- „RV-BEITRAG-PFLEGE“. 
5c.2.5 
Nach § 10 Absatz 4b Satz 4 bis 6 des Einkom-
mensteuergesetzes sind Behörden und andere öf-
fentliche Stellen verpflichtet, geleistete Beiträge 
an steuerpflichtige Personen zur Alterssicherung, 
Krankenversicherung oder Pflegeversicherung 
elektronisch an die Zentrale Zulagenstelle bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund nach § 81 
des Einkommensteuergesetzes zu übermitteln, 
um die steuerlich zutreffende Ermittlung von 
steuerfreien Zuschüssen zu ermöglichen. 
Beihilfestellen sind in den Fällen des § 44 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch, in denen Ren-
tenversicherungsbeiträge zur sozialen Sicherung 
von nicht erwerbstätigen Personen gezahlt wer-
den, sowie in den Fällen des § 44a des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch für zu zahlende Leistun-
gen zur sozialen Sicherung bei Beziehern von 
Pflegeunterstützungsgeld grundsätzlich melde-
pflichtig. 
Die elektronische Meldung an die zentrale Stelle 
hat erstmals für den Veranlagungszeitraum 2016 
zu erfolgen; die Daten von 2016 sind umgehend 
der zentralen Stelle mitzuteilen. Sofern eine Mel-
dung aus technischen Gründen zeitnah nicht 
möglich ist, sollen die meldepflichtigen Stellen 
die Daten vorhalten und nach erfolgter techni-
scher Anbindung die Meldung nachholen. Auf 
das Schreiben des Bundesministeriums des In-
nern (BMI) vom 1. Februar 2016 D 6 – 11031/2#1 
über das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz 
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) wird inso-
weit hingewiesen. 
Nach Abklärung des Umfangs der Meldepflich-
ten der jeweiligen Beihilfestellen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen hat der BMI ergän-
zend mit Rundschreiben vom 13. Februar 2017 – 
D 6 – 11031/2#1 unter anderem Folgendes mit-
geteilt: 
Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden: 
1. Soziale Sicherung der Pflegepersonen. 

Die Beihilfestellen führen für Pflegepersonen 
(auch wenn es sich um Beamtinnen oder Be-
amte handelt) Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung ab. Die Beiträge werden un-
mittelbar an den zuständigen Träger der Ren-
tenversicherung gezahlt. Es fließen keine wei-
teren Beträge an die Pflegepersonen oder die 
beihilfeberechtigte Person. 
In diesen Fällen besteht keine Meldepflicht. 
Nach § 44a Absatz 1 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch erhalten Beschäftigte, die nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes 
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2424) geän-
dert worden ist, von der Arbeitsleistung voll-
ständig freigestellt wurden oder deren Be-



 

 

  212 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 10 vom 31. Oktober 2018 

schäftigung durch Reduzierung der Arbeits-
zeit zu einer geringfügigen Beschäftigung im 
Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 
2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 7a des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757) 
geändert worden ist, wird, auf Antrag Zu-
schüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung 
von der jeweiligen Beihilfestelle, wenn sie na-
he Angehörige pflegen, die beihilfeberechtig-
te oder berücksichtigungsfähige Personen 
sind. 
Auf Beamtinnen und Beamte als Pflegeper-
sonen ist das Pflegezeitgesetz nicht anzuwen-
den. Für sie gilt § 67 des Landesbeamtenge-
setzes in Verbindung mit § 16 der Freistel-
lungs- und Urlaubsverordnung NRW sowie 
§ 5c der Beihilfenverordnung NRW. 
Soweit Pflegebedürftige beihilfeberechtigte 
oder berücksichtigungsfähige Personen sind, 
werden die Beiträge zur Arbeitslosenversi-
cherung und der Zuschuss zum Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeitrag von der Pflege-
versicherung bzw. den Pflegekassen und den 
Beihilfestellen anteilig gezahlt. 
Erfolgt die Zahlung unmittelbar von der Bei-
hilfestelle an die Pflegeperson, löst dies die 
Meldepflicht aus. Eine Ausnahme ist dann ge-
geben, wenn die beihilfeberechtigte Person, 
die gepflegt wird, die Zuschüsse zur Kranken-
und Pflegeversicherung der pflegenden Per-
son gezahlt hat und sich diese Zuschüsse über 
die Beihilfe erstatten lässt. 

2. Leistungen bei kurzzeitiger Arbeitsverhinde-
rung nach § 2 Pflegezeitgesetz. 
Das Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatz-
leistung enthält grundsätzlich keine Zuschüs-
se i. S. d. § 10 Absatz 4b Satz 4 des Einkom-
mensteuergesetzes. Dies gilt jedoch nicht für 
die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
und die Zuschüsse zum Kranken- und Pflege-
versicherungsbeitrag. 
Erfolgt die Zahlung unmittelbar von der Bei-
hilfestelle an die Pflegeperson, löst dies die 
Meldepflicht aus. Eine Ausnahme besteht 
dann, wenn die beihilfeberechtigte Person, die 
gepflegt wird, die Zuschüsse zur Kranken-
und Pflegeversicherung der pflegenden Per-
son gezahlt hat und sich diese Zuschüsse über 
die Beihilfe erstatten lässt. 

3. Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung auf Grund des Bezuges von 
Pflegeunterstützungsgeld. 
Für die Zahlung von Beiträgen in die gesetz-
liche Krankenversicherung für Bezieher von 
Pflegeunterstützungsgeld müssen die Beihil-
festellen eine Betriebsnummer mit der An-

fangsnummer 997 verwenden. Diese ist – 
soweit nicht bereits vorhanden – bei der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See zu beantragen. Auf das Rundschrei-
ben des GKV-Spitzenverbandes, der Deut-
schen Rentenversicherung Bund, der Bun-
desagentur für Arbeit und des Verbandes der 
Privaten Krankenversicherung e. V. vom 
31. August 2015 („Versicherungs-, beitrags-
und melderechtliche Auswirkungen des Be-
zuges von Pflegeunterstützungsgeld nach 
§ 44a Absatz 3 SGB XI“) wird hingewiesen. 

5c.2.6 
Die in Nummer 5c.2.5 zitierten Rundschreiben 
sind bei der Zentralen Koordinierungsstelle Bei-
hilfe (www.beihilfe.nrw.de) abrufbar. Einzelhei-
ten der Zahlungsabwicklung einschließlich Zah-
lungsfristen ergeben sich auch aus dem „Gemein-
samen Rundschreiben GKV Spitzenverband, 
Deutsche Rentenversicherung Bund, Bundes-
agentur für Arbeit, Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. zur Renten- und Arbeits-
losenversicherung der nicht erwerbsmäßig täti-
gen Pflegepersonen vom 13. Dezember 2016“, 
das auf der Internetseite der Deutschen Renten-
versicherung (www.deutsche-rentenversiche-
rung.de) veröffentlicht ist. 

5d 
Zu § 5d Vollstationäre Pflege 
5d.1 
Absatz 1 
5d.1.1 
Werden zu den Kosten einer stationären Pflege 
Leistungen der privaten oder sozialen Pflegever-
sicherung erbracht, ist davon auszugehen, dass 
die Pflegeeinrichtung eine nach § 72 Absatz 1 
Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zuge-
lassene Einrichtung ist. Bei den Pflegesätzen die-
ser Einrichtungen ist eine Differenzierung nach 
Kostenträgern nicht zulässig (§ 84 Absatz 3 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch). 
5d.1.2 
Beihilfefähig sind die pflegebedingten Aufwen-
dungen einschließlich der Aufwendungen für Be-
treuung und grundsätzlich medizinische Behand-
lungspflege. Die Begrenzung nach § 43 Absatz 2 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist unbeacht-
lich. 
5d.1.3 
Entsprechend § 141 Absatz 3 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch sind Pflegezuschläge nach § 84 
Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
(einrichtungseinheitlicher Eigenanteil) sowie be-
sonders pauschalierte Pflegesätze nach § 8 Ab-
satz 3 Satz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
als pflegebedingte Aufwendungen nach § 5d Ab-
satz 1 der Beihilfenverordnung NRW beihilfefä-
hig. 

www.deutsche-rentenversiche
www.beihilfe.nrw.de
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5d.2 
Absatz 2 
5d.2.1 
Dienstbezüge sind die in § 1 Absatz 4 des Lan-
desbesoldungsgesetzes genannten Bruttobezüge; 
Versorgungsbezüge sind die laufenden Bezüge 
nach Anwendung von Ruhens- und Anrech-
nungsvorschriften. Der Unfallausgleich nach 
§ 41 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310; ber. 
S. 642), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 452) geändert 
worden ist, bleibt unberücksichtigt. Zu den Ren-
ten zählen nicht die Beitragsanteile oder Beitrags-
zuschüsse des Rentenversicherungsträgers zur 
Krankenversicherung. Krankenkassen- und Pfle-
geversicherungsbeiträge bleiben unberücksich-
tigt, auch wenn die Beiträge von den Versor-
gungsbezügen oder der Rente einbehalten wer-
den. Zur Rente gehören nicht Leistungen der Kin-
dererziehung nach § 294 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch. 
5d.2.2 
Als Erwerbseinkommen im Sinne des § 5d Ab-
satz 2 Sätze 2 und 4 der Beihilfenverordnung 
NRW sind Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit, aus selbstständiger Arbeit, aus Gewerbebe-
trieb, aus Land- und Forstwirtschaft sowie Lohn-
ersatzleistungen zugrunde zu legen. Einkommen 
aus geringfügigen Tätigkeiten nach § 8 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch bleiben außer An-
satz. Dabei ist bei einem monatlich schwanken-
den Einkommen ein Durchschnitt der letzten 
zwölf Monate für die Ermittlung des Eigenanteils 
heranzuziehen. Einkommen der Kinder bleiben 
unberücksichtigt. 
5d.2.3 
Werden die Kosten für Unterkunft und Verpfle-
gung (und gegebenenfalls der Investitionskosten) 
von der Pflegeeinrichtung bei der Berechnung 
des Pflegesatzes nicht gesondert ausgewiesen, ist 
grundsätzlich die von der privaten oder sozialen 
Pflegeversicherung vorgenommene Aufteilung 
der Kosten für die Berechnung der Beihilfe maß-
gebend. 
5d.2.4 
Die Zahlungspflicht der Heimbewohner oder ih-
rer Kostenträger endet mit dem Tag, an dem die 
Heimbewohner aus der Pflegeeinrichtung entlas-
sen werden oder versterben. Ziehen Pflegebe-
dürftige in eine andere Pflegeeinrichtung um, darf 
nur die aufnehmende Pflegeeinrichtung ein Ge-
samtentgelt für den Verlegungstag berechnen. 
5d.3 
Absatz 3 
5d.3.1 
Bei vorübergehender Abwesenheit Pflegebedürf-
tiger von der Pflegeinrichtung sind die Aufwen-
dungen (Betten- und Platzfreihaltegebühren) für 
einen Abwesenheitszeitraum von bis zu 42 Tagen 
im Kalenderjahr beihilfefähig (§ 87a Absatz 1 

Satz 5 und 6 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch). Bei Aufenthalten in Krankenhäusern oder 
Rehabilitationseinrichtungen sind die Freihalte-
gebühren für die gesamte Dauer dieser Aufent-
halte beihilfefähig. In den zu schließenden 
Rahmenverträgen nach § 75 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch sind für die vorgenannten Ab-
wesenheitszeiten, soweit drei Kalendertage über-
schritten werden, ab dem vierten Tag Abschläge 
von mindestens 25 Prozent der Pflegevergütung, 
der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung und 
der Zuschläge nach § 92b des Elften Buches So-
zialgesetzbuch vorzusehen. 

5e 
Zu § 5e Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes 
5e.1 
Aus Vereinfachungsgründen ist keine ärztliche 
Verordnung zum Nachweis der Notwendigkeit 
von Pflegehilfsmitteln erforderlich, wenn im 
Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftig-
keit konkrete Empfehlungen zu Hilfsmitteln und 
Pflegehilfsmitteln, die den Zielen des § 40 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch dienen, getrof-
fen werden. 
5e.2 
Die Pflegekassen überlassen technische Pflege-
hilfsmittel vorrangig leihweise. In Rechnung 
gestellte Leih- und Leasinggebühren (auch Pau-
schalbeträge) sowie Aufwendungen für notwen-
dige Änderungen (Anpassungen), Instandsetzun-
gen und Ersatzbeschaffungen sowie die Ausbil-
dung im Gebrauch der Hilfsmittel sind beihilfe-
fähig. Bei selbst beschafften Hilfsmitteln ist zu 
beachten, dass diese Hilfsmittel in dem vom Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen/Pflegekas-
sen erstellten Pflegehilfsmittelverzeichnis aufge-
führt sind. Mehrkosten für eine über das Maß des 
Notwendigen hinausgehende Ausstattung des 
Pflegehilfsmittels sowie dadurch bedingte Folge-
kosten sind nicht beihilfefähig. Hinsichtlich der 
Betriebskosten der Hilfsmittel gilt § 4 Absatz 1 
Nummer 10 Satz 2 2. Halbsatz der Beihilfenver-
ordnung NRW entsprechend. 
5e.3 
Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte 
Pflegehilfsmittel sind im notwendigen und ange-
messenen Umfang beihilfefähig. § 40 Absatz 3 
Satz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist un-
beachtlich. 
5e.4 
Für die Verbesserung des Wohnumfeldes ist ein 
Betrag von bis zu 4.000 Euro je Maßnahme bei-
hilfefähig. Leben mehrere pflegebedürftige Per-
sonen in einer gemeinsamen Wohnung, sind je 
pflegebedürftige Person bis zu 4.000 Euro bei-
hilfefähig. Der beihilfefähige Gesamtbetrag nach 
Satz 2 ist auf 16.000 Euro begrenzt und wird bei 
mehr als vier Anspruchsberechtigten (mit oder 
ohne Beihilfeanspruch) anteilig auf die Leis-
tungsträger der Anspruchsberechtigten verteilt. 
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5e.5 
Alle Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der „Zu-
schussgewährung“ (und damit auf der Grundlage 
des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Hilfebe-
darfs) zur Wohnumfeldverbesserung erforderlich 
sind, sind als eine Verbesserungsmaßnahme zu 
werten. Das gilt auch dann, wenn die Verbesse-
rungsmaßnahmen in Einzelschritten verwirklicht
werden. Ändert sich die Pflegesituation und wer-
den weitere Maßnahmen erforderlich, kann der 
Betrag von 4.000 Euro erneut geltend gemacht 
werden. 
5e.6 
Eine Maßnahme zur Verbesserung des individu-
ellen Wohnumfeldes der Pflegebedürftigen liegt 
auch vor, wenn den Besonderheiten des Einzel-
falles durch einen Umzug in eine den Anforde-
rungen der Pflegebedürftigen entsprechende 
Wohnung (zum Beispiel Umzug aus dem Ober-
geschoss in das Erdgeschoss) Rechnung getragen 
werden kann. In diesem Fall können die Umzugs-
kosten bis zu einem Betrag von 4.000 Euro als 
beihilfefähig anerkannt werden, wenn die Pfle-
gekasse oder Pflegeversicherung einen Zuschuss 
geleistet hat. 
5f 
Zu § 5f Ambulant betreute Wohngruppen und 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 
5f.1 
Absatz 1 
5f.1.1 
Der beihilfefähige Wohngruppenzuschlag be-
trägt 214 Euro pro Monat. Von maximal zwölf 
Personen, die in einer ambulant betreuten Wohn-
gruppe betreut werden, müssen mindestens drei 
pflegebedürftig sein. 
5f.1.2 
Leistungen der teilstationären Pflege (§ 5b Ab-
satz 1 und 2 der Beihilfenverordnung NRW) kön-
nen nur zusätzlich in Anspruch genommen wer-
den, wenn durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung oder der Medicproof 
GmbH für die Versicherten der privaten Pflege-
pflichtversicherung festgestellt wird, dass die 
Pflege in der ambulanten Wohngruppe ohne teil-
stationäre Pflege nicht in einem ausreichenden 
Umfang sichergestellt werden kann. Für die Bei-
hilfestelle ist die Entscheidung der zuständigen 
Pflegeversicherung bindend. 
5f.1.3 
Soweit die Pflegeversicherungen als Anschubfi-
nanzierung zur Gründung ambulant betreuter 
Wohngruppen einmalig einen Betrag in Höhe von 
bis zu 2.500 Euro nach § 45e des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch zahlen, ist dieser Betrag zusätz-
lich beihilfefähig. Die Förderung einer Wohnge-
meinschaft ist auf maximal 10.000 Euro begrenzt, 
sodass bei mehr als vier anspruchsberechtigten 
Personen eine anteilige Finanzierung durch die 
beteiligten Pflegeversicherungen zu erfolgen hat. 
Dabei wird der Höchstförderbetrag je Wohngrup-

pe von 10.000 Euro durch die Anzahl der förder-
berechtigten Personen geteilt. 
5f.2 
Absatz 2 
5f.2.1a 
Beihilfefähig sind 10 Prozent des nach § 75 Ab-
satz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
vereinbarten Heimentgeltes, höchstens jedoch 
266 Euro monatlich. Wird für die Tage, an denen 
die pflegebedürftigen behinderten Menschen zu 
Hause gepflegt und betreut werden, anteilige Pau-
schalbeihilfe gezahlt, gelten die Tage der An- und 
Abreise als volle Tage der häuslichen Pflege. Der 
für den Pflegegrad maßgebende Pauschalbetrag 
wird durch 30 dividiert und mit der Zahl der zu 
Hause verbrachten Tage multipliziert. Der Ent-
scheidung der Pflegeversicherung ist zu folgen. 
Der Pflegezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der 
Beihilfenverordnung NRW wird nicht gezahlt. 
5f.2.1b 
Inhalt der Vereinbarung nach § 75 Absatz 3 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ist gemäß 
§ 76 Absatz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch die Vergütung für die Pauschalen für Un-
terkunft und Verpflegung (Grundpauschale) und 
für die Maßnahmen (Maßnahmenpauschale), so-
dass auch die Kosten der teilstationären Unter-
bringung (zum Beispiel für die Betreuung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen) in die Be-
rechnung der 10-Prozent-Regelung einzubezie-
hen sind. 
5f.2.2 
Bei zu Hause gepflegten pflegebedürftigen Per-
sonen, die ausnahmsweise eine Kurzzeitpflege in 
geeigneten Einrichtungen der Hilfe für behinder-
te Menschen und anderen geeigneten Einrichtun-
gen erhalten, bestimmt sich die Beihilfefähigkeit 
der Aufwendungen ausschließlich nach § 5b Ab-
satz 3 der Beihilfenverordnung NRW. 
5f.2.3 
Ist eine pflegebedürftige Person, die noch die 
Schule besucht, von Montag bis Freitag in einer 
Einrichtung internatsmäßig untergebracht, be-
steht für diese Zeit ein Anspruch auf Beihilfe nach 
§ 5a Absatz 3 Satz 1 der Beihilfenverordnung 
NRW. Es darf sich allerdings nicht um eine Ein-
richtung im Sinne des § 71 Absatz 4 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch handeln (zum Beispiel 
Krankenhaus, Rehabilitationseinrichtung, Werk-
statt und Wohnheim für behinderte Menschen, 
Kindergarten). Für diese Zeit kann unterstellt 
werden, dass der Schwerpunkt der häuslichen 
Pflege erhalten bleibt. Bei vorübergehender Pfle-
ge zu Hause (zum Beispiel am Wochenende) wird 
kein Pflegezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der 
Beihilfenverordnung NRW gezahlt. 
5f.2.4 
Von einer dauerhaften Internatsunterbringung ist 
demgegenüber auszugehen, wenn die pflegebe-
dürftige Person nicht regelmäßig jedes Wochen-
ende in den Haushalt der Familie zurückkehrt; in 
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diesen Fällen ist der Lebensmittelpunkt innerhalb 
des Internats anzunehmen. 
5g 
Zu § 5g Aufwendungen der Pflegebedürftigen 
mit Pflegegrad 1 
5g.1 
Absatz 1 
5g.1.1 
Für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 sind nur 
die enumerativ in § 5g Absatz 1 der Beihilfen-
verordnung NRW aufgeführten Leistungen bei-
hilfefähig. Diese entsprechen weitestgehend den 
Leistungen nach § 28a des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch. 
5g.2 
Absatz 2 
5g.2.1 (bleibt frei)“. 

10. Der Nummer 6.1 wird folgende Nummer 6.1.5 
angefügt: 
„6.1.5 
Zur Wiederherstellung der Dienstfähigkeit oder 
zur Vermeidung einer drohenden Dienstunfähig-
keit kann der Dienstherr die Beamtin oder den 
Beamten nach § 35 des Landesbeamtengesetzes 
auf seine Pflicht hinweisen, an geeigneten und 
zumutbaren gesundheitlichen und beruflichen 
Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen. Nach 
§ 35 Absatz 1 Satz 4 des Landesbeamtengesetzes 
hat der Dienstherr (nicht die Beihilfestelle) die 
Kosten für die erforderlichen Maßnahmen zu tra-
gen, soweit keine anderen Ansprüche bestehen. 
§ 6 Absatz 1 Satz 2 der Beihilfenverordnung 
NRW gilt in diesen Fällen grundsätzlich nicht. 
Eine solche seitens des Dienstherrn veranlasste 
Maßnahme kann auch in Einrichtungen erfolgen, 
die nicht die Voraussetzungen des § 6 Absatz 2 
der Beihilfenverordnung NRW erfüllen, aber 
zum Beispiel mit einem Rentenversicherungsträ-
ger eine Vereinbarung getroffen haben. Es be-
steht in diesen Fällen kein Beihilfeanspruch. 
Bei Rückfragen von Beihilfeberechtigten sollten 
diese zunächst an ihre Personalstelle verwiesen 
werden, da eine Abwicklung außerhalb der Bei-
hilfevorschriften für die Beamtin oder den Be-
amten regelmäßig finanziell günstiger sein dürf-
te.“ 

11. In Nummer 6a.2.1 werden die Wörter „§ 7 Ab-
satz 3 Satz 2“ durch die Angabe „§ 6 Absatz 4“ 
ersetzt. 

12. Nummer 7 wird wie folgt geändert: 
a) Der Nummer 7.1 wird folgende Num-

mer 7.1.2 angefügt: 
„7.1.2
Sollte die behandelnde Ärztin oder Kurärz-
tin oder der behandelnde Arzt oder Kurarzt 
eine Verlängerung der ambulanten Rehabi-
litationsmaßnahme beziehungsweise Kur-
maßnahme verordnen, bedarf es keiner 
weiteren Anerkennung durch den amtsärzt-

lichen Dienst oder die Beihilfestelle. Die 
Verlängerungsverordnung ist von der bei-
hilfeberechtigten Person der personalakten-
führenden Stelle umgehend zuzuleiten. Eine 
Kopie der Verordnung ist dem späteren Bei-
hilfeantrag beizulegen.“ 

b) Der Nummer 7.2 wird folgende Num-
mer 7.2.3 angefügt: 
„7.2.3 
Die verkürzte Wartezeit für eine Wiederho-
lungskur bei Beihilfeberechtigten, die das 
63. Lebensjahr vollendet haben, gilt nicht für 
Versorgungsempfängerinnen oder Versor-
gungsempfänger sowie berücksichtigungs-
fähige Personen.“ 

c) Nach Nummer 7.3 wird folgende Num-
mer 7.3.1 eingefügt: 
„7.3.1 
Sind Kuren für mehrere Familienmitglieder 
gleichzeitig verordnet, ist auf eine umfas-
sende Verordnung und amtsärztliche Ge-
nehmigung für alle Familienmitglieder zu 
achten. Der gewählte Kurort muss für sämt-
liche Indikationen der Familienmitglieder 
geeignet sein. Der ärztliche Schlussbericht 
hat zu den einzelnen Familienmitgliedern 
Stellung zu nehmen.“ 

d) Die bisherige Nummer 7.3.1 wird Num-
mer 7.3.2. 

e) Der Nummer 7.3 wird folgende Num-
mer 7.3.3 angefügt: 
„7.3.3
Übernachtet die Begleitperson mit der ku-
renden  Person in einem Zimmer oder in ei-
ner Wohnung, gilt § 7 Absatz 3 Satz 3 und 4 
der Beihilfenverordnung NRW.“ 

f) In Nummer 7.4.6 werden die Wörter „§ 7 
Absatz 3 Satz 4“ durch die Wörter „§ 7 Ab-
satz 4 Satz 4“ ersetzt. 

g) Nummer 7.4.7 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Nach § 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW sind 
bei ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen 
die Aufwendungen für maximal 30 Behand-
lungstage (20 Tage plus 10 Tage bei ent-
sprechender Verordnung der behandelnden
Ärztin oder des behandelnden Arztes) bei-
hilfefähig.“ 

. Nummer 11.1.2 wird wie folgt gefasst: 
„11.1.2 
Beihilfefähig sind aus Anlass der Todesfeststel-
lung die Nummern 100 bis 107 der Anlage zur 
Gebührenordnung für Ärzte einschließlich des in 
diesem Zusammenhang berechneten Wegegel-
des.“ 

13
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14. Nummer 12 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 12.1.2 Satz 1 und 2 wird jeweils 

das Wort „Festsetzungsstelle“ durch das 
Wort „Beihilfestelle“ ersetzt. 

b) Nummer 12.4 wird Nummer 12.3 und die 
Angabe „Absatz 4“ wird durch die Angabe 
„Absatz 3“ ersetzt. 

c) Nummer 12.4.1 wird Nummer 12.3.1. 
d) Nummer 12.5 wird Nummer 12.4 und die 

Angabe „Absatz 5“ wird durch die Angabe 
„Absatz 4“ ersetzt. 

e) Nummer 12.5.1 wird Nummer 12.4.1 und 
die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe 
„Absatz 4“ ersetzt. 

f) Nummer 12.5.2 wird Nummer 12.4.2 und 
die Angabe „Absatz 5“ jeweils durch die 
Angabe „Absatz 4“ sowie die Angabe „3“ 
durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt. 

g) Nummer 12.5.3 wird Nummer 12.4.3 und 
die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe 
„Absatz 4“ ersetzt sowie die Wörter „; auf 
Nummer 5d.1.3 wird hingewiesen“ gestri-
chen. 

h) Nummer 12.6 wird Nummer 12.5 und die 
Angabe „Absatz 6“ wird durch die Angabe 
„Absatz 5“ ersetzt. 

i) Nummer 12.6.1 wird Nummer 12.5.1 und in 
Satz 1 wird die Angabe „5 Satz 2“ durch die 
Wörter „4 Satz 2 der Beihilfenverordnung 
NRW“ ersetzt. 

j) Nummer 12.7 wird Nummer 12.6 und die 
Angabe „Absatz 7“ wird durch die Angabe 
„Absatz 6“ ersetzt. 

k) Nummer 12.7.1 wird Nummer 12.6.1 und 
wie folgt gefasst: 
„12.6.1 
Die sich nach Anwendung des Bemessungs-
satzes ergebende Beihilfe wird insoweit ver-
mindert, als sie zusammen mit den anre-
chenbaren Leistungen von dritter Seite zu 
einer über die tatsächlichen Aufwendungen 
hinausgehenden Erstattung führen würde. 
Als tatsächliche Aufwendungen gelten ne-
ben den beihilfefähigen Aufwendungen 
auch die Kosten, zu denen lediglich wegen 
Überschreitung von Höchstgrenzen keine 
Beihilfen gezahlt werden können, die aber
im Übrigen dem Grunde nach beihilfefähig 
sind. 
Dem Grunde nach beihilfefähig sind Auf-
wendungen, die über etwaige Höchstbeträ-
ge, sonstige Begrenzungen oder Einschrän-
kungen hinausgehen (zum Beispiel Arztho-
norare, die den Schwellenwert nach der 
Gebührenordnung überschreiten, bei der 
Versorgung mit Zahnersatz, Zahnkronen 
und Suprakonstruktionen die gesamten Kos-
ten für zahntechnische Leistungen und bei 
stationärer Pflege die berechneten Investiti-

onskosten), nicht jedoch Aufwendungen, 
deren Beihilfefähigkeit ausgeschlossen ist 
(zum Beispiel die Aufwendungen für ein 
Einbettzimmer im Pflegeheim, Kranken-
haus oder in einer Rehabilitationseinrich-
tung, für Lifestyle-Arzneimittel oder nicht-
verschreibungspflichtige Arzneimittel).“ 

l) Die Nummern 12.7.2 bis 12.7.4 werden die 
Nummern 12.6.2 bis 12.6.4. 

15. Nummer 13 wird wie folgt geändert: 
a) Der Nummer 13.1 wird folgende Num-

mer 13.1.2 angefügt: 
„13.1.2 
Neben dem schriftlichen Beihilfeantrag ist 
eine Antragstellung mittels Beihilfe-App 
und grundsätzlich durch eine De-Mail (für 
den Landesbereich: zsdt-beihilfe@brdt-
nrw.de-mail.de) zulässig. Bei einer Antrag-
stellung durch De-Mail ist die Verwendung 
eines Antragsformulars zwingend erforder-
lich. Für Beihilfeanträge und das Einlegen 
von Widersprüchen gegen Beihilfebeschei-
de ist die schriftformwahrende De-Mail not-
wendig (Versandoption nach § 5 Absatz 5 
des De-Mail-Gesetzes vom 28. April 2011, 
BGBl. I S. 666, das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 18. Juli 2017, BGBl. I 
S. 2745, geändert worden ist). Die Übersen-
dung von allgemeinen Schreiben (ohne 
Rechnungsbelege) ist im Rahmen einer De-
Mail ohne Absenderbestätigung zulässig.“ 

b) Der Nummer 13.4.1 wird folgender Satz an-
gefügt: 
„Dies gilt sinngemäß für die Antragstellung 
mittels einer Beihilfe-App.“ 

c) In Nummer 13.7.3 Satz 1 wird die An-
gabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 

16. Der Nummer 17a werden die folgenden Num-
mern 17a.8 bis 17a.10 angefügt: 
„17a.8 
Absatz 8 (bleibt frei) 
17a.9 
Absatz 9 
17a.9.1 
Bei Änderung der Leistungsart (zum Beispiel: 
Wechsel von häuslicher Pflege – § 5a der Beihil-
fenverordnung NRW – zur stationären Pflege – 
§ 5d der Beihilfenverordnung NRW –) besteht 
kein Anspruch nach § 17a Absatz 9 der Beihil-
fenverordnung NRW. 
17a.10 
Absatz 10 (bleibt frei)“. 

II. 
Der Runderlass des Finanzministeriums „Gewährung 
von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfäl-
len; Soziale Sicherung von nicht erwerbsmäßig tätigen 
Pflegepersonen; hier: Anteilige Zahlung von Beiträ-
gen zur sozialen Sicherung durch die Beihilfefestset-

https://nrw.de-mail.de
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zungsstellen“ vom 12. Dezember 2005 (MBl. NRW. 
2006 S. 3), der zuletzt durch Runderlass vom 6. De-
zember 2006 (MBl. NRW. S. 822) geändert worden 
ist, wird aufgehoben. 

III. 
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft und gilt für alle noch nicht abschließend 
bearbeiteten Beihilfeanträge. 
MBl. NRW. 2018 S. 485 

Satzungen / Verträge 

17. Änderung der Satzung
der Kirchlichen 

Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen 

Landeskirchenamt Bielefeld, 21.09.2018 
Az.: 351.51 

Auf Grund von § 2 Absatz 3 der Satzung der Kirchli-
chen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen 
vom 19. November 2007 hat der Verwaltungsrat der 
Zusatzversorgungskasse im Benehmen mit dem Vor-
stand des Verbandes kirchlicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Rheinland-Westfalen-Lippe (VKM-
RWL) die 17. Änderung der Satzung beschlossen. Die 
Satzungsänderung ist von den zuständigen Kirchen-
leitungen genehmigt worden. Ebenfalls hat die Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen die Sat-
zungsänderung genehmigt. 
Nachstehend veröffentlichen wir die Satzungsände-
rung sowie die Genehmigungen der Kirchenleitungen 
und der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfa-
len: 

17. Änderung der Satzung
der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse

Rheinland-Westfalen 

Vom 11. Juli 2018 

§ 1
17. Änderung der Satzung 

Die Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse 
Rheinland-Westfalen, zuletzt geändert durch die 
16. Änderungssatzung vom 29. November 2017, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 4 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
a) In Buchstabe l wird der Punkt am Ende durch 

ein Komma ersetzt. 
b) Folgender Buchstabe m wird angefügt: 

„m) Beschlussfassung über Sanierungspläne 
(§ 59).“ 

2. In § 7 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „sowie“ durch 
ein Komma ersetzt und nach der Angabe „ § 63“ 
werden die Wörter „sowie Sanierungspläne nach 
§ 59“ eingefügt. 

3. § 59 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
„1Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 4 be-
ruhen auf einem von den Kirchenleitungen gemäß 
§ 7 Absatz 4 zu genehmigenden Sanierungsplan. 
2Sie werden auf Vorschlag des Verantwortlichen 
Aktuars vom Verwaltungsrat beschlossen.“ 

4. § 62 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ein-

gefügt: 
„(3) 1Werden Bestandteile des Arbeitsentgelts 
steuerfrei in ein Zeitwertkonto (Wertgutha-
ben im Sinne des § 7b SGB IV) eingebracht, 
können die Beschäftigten und der beteiligte 
Arbeitgeber vereinbaren, dass diese Entgelt-
bestandteile zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt sind. 2In diesem Fall ist das Guthaben, 
das der beteiligte Arbeitgeber im Gegenzug 
aus diesem Zeitwertkonto an die Beschäftig-
ten auszahlt oder für eine betriebliche Alters-
versorgung der Beschäftigten im Wege der 
Entgeltumwandlung verwendet, kein zusatz-
versorgungspflichtiges Entgelt.“ 

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die 
Absätze 4 und 5. 

5. § 72 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
„1Soweit die Summe aus der Startgutschrift ohne 
Berücksichtigung von § 73 Absatz 1 Satz 3 bis 7, 
dem Zuschlag zur Startgutschrift nach § 73 Ab-
satz 1a sowie dem Betrag, der nach § 73 Absatz 3a 
als zusätzliche Startgutschrift ermittelt wurde, die 
Höhe der Anwartschaft nach § 73 Absatz 1 erreicht 
oder übersteigt, verbleibt es bei der bereits mitge-
teilten Startgutschrift. 2Die Kasse teilt den Versi-
cherten im Rahmen des Versicherungsnachweises 
nach § 51 mit, dass es entweder bei der bisherigen 
Startgutschrift verbleibt, oder sie informiert über 
die Höhe der neu berechneten Startgutschrift. 3Ne-
ben der Information über den Versicherungsnach-
weis nach Satz 2 bedarf es keiner gesonderten Mit-
teilung.“ 

6. § 73 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 2. Halbsatz wird die Angabe 
„Satz 3“ durch die Angabe „Satz 8“ er-
setzt. 
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bb) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 
3 bis 7 eingefügt: 
„3Bei Anwendung von Satz 1 ist anstelle 
des Faktors von 2,25 v. H. nach § 18 Ab-
satz 2 Nummer 1 Satz 1 BetrAVG der 
Faktor zu berücksichtigen, der sich er-
gibt, indem man 100 v. H. durch die Zeit 
in Jahren vom erstmaligen Beginn der 
Pflichtversicherung bis zum Ende des 
Monats, in dem das 65. Lebensjahr voll-
endet wird, teilt; der Faktor beträgt je-
doch mindestens 2,25 v. H. und höchs-
tens 2,5 v. H. 4Bei Anwendung von 
Satz 3 werden Teilmonate ermittelt, in-
dem die Pflichtversicherungszeit unab-
hängig von der tatsächlichen Anzahl der 
Tage des betreffenden Monats durch 30 
dividiert wird. 5Aus der Summe der 
(Teil-)Monate werden die Jahre der 
Pflichtversicherung berechnet. 6Die sich 
nach Satz 4 und 5 ergebenden Werte 
werden jeweils auf zwei Nachkomma-
stellen gemeinüblich gerundet. 7Der sich 
durch die Division mit der Zeit in Jahren 
ergebende Faktor wird auf vier Nach-
kommastellen gemeinüblich gerundet.“ 

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 8. 
b) In Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 Satz 1 werden 

die Wörter „bisherige Vomhundertsatz nach 
§ 18 Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 BetrAVG“ 
durch die Wörter „ohne Anwendung von Ab-
satz 1 Satz 3 bis 7 nach § 18 Absatz 2 Num-
mer 1 Satz 1 BetrAVG berechnete Vomhun-
dertsatz“ ersetzt. 

c) In Absatz 7 wird folgender Satz 3 angefügt: 
„3Satz 2 gilt für die Jahre bis 2016 auch für 
eine Erhöhung der Startgutschrift infolge der 
Berechnung nach Absatz 1 Satz 3 bis 7.“ 

7. § 74 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werden die Wörter „ist § 73“ durch 

die Wörter „sind § 73 Absatz 1 Satz 3 bis 7 
und“ ersetzt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 
„2Für die Dynamisierung der Anwartschaften 
gilt § 73 Absatz 7 entsprechend.“ 

8. § 78 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Erhöhen sich durch die Neuberechnungen 
nach § 73 Absatz 1 Satz 3 bis 7 und § 74 Ab-
satz 5 die Startgutschriften in bereits laufen-
den Betriebsrentenfällen, führt dies zur rück-
wirkenden Erhöhung der Rentenleistungen. 
2Die Erhöhungsbeträge werden unaufgefor-
dert unverzinst von der Kasse nachgezahlt; 
Teilzahlungs-, Nichtzahlungs- und Ruhensre-
gelungen sind zu berücksichtigen.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

§ 2 
Inkrafttreten 

1Diese Satzungsänderung tritt zum 11. Juli 2018 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten § 1 Nummer 5, 
6 und 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft. 

Dortmund, 11. Juli 2018 
Der Verwaltungsrat 

der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse 
Rheinland-Westfalen 

(L. S.) Fröhlich Dr. Kupke 

Die vorstehende 17. Änderung der Satzung der Kirch-
lichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen 
wird hiermit genehmigt. 

Bielefeld, 13. September 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Die Kirchenleitung 
(L. S.) Schlüter Dr. Kupke 

Düsseldorf, 4. September 2018 
Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Kirchenleitung 
(L. S.) Dr. Weusmann Baucks 

Die 17. Änderung der Satzung der Kirchlichen Zu-
satzversorgungskasse Rheinland-Westfalen wird 
staatsaufsichtlich genehmigt. 

Düsseldorf, 19. September 2018 
Staatskanzlei 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
(L. S.) Klaka 

Erste Satzung
zur Änderung der Satzung

des Evangelischen Kirchenkreises
Gütersloh 

der Evangelischen Kirche
von Westfalen 

Vom 30. Juni 2018 

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises 
Gütersloh hat die folgende Änderungssatzung be-
schlossen: 

§ 1
Änderung 

Die Kreissatzung des Evangelischen Kirchenkreises 
Gütersloh vom 4. Dezember 2015 (KABl. 2016 S. 36) 
wird wie folgt geändert: 
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§ 6 wird wie folgt neu gefasst: 1. § 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 6 

Kirchenkreisverband „§ 3
Finanzbedarf des Kirchenkreises 

1Die Verwaltungsgeschäfte des Evangelischen Kir-
chenkreises Gütersloh, seiner Kirchengemeinden und 
Verbände werden durch das Evangelische Kreiskir-
chenamt Gütersloh-Halle-Paderborn in Trägerschaft 
des Kirchenkreisverbandes der Evangelischen Kir-
chenkreise Gütersloh, Halle und Paderborn wahrge-
nommen. 2Die näheren Regelungen trifft die Satzung 
des Kirchenkreisverbandes der Evangelischen Kir-
chenkreise Gütersloh, Halle und Paderborn.“ 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt nach Genehmigung des 
Landeskirchenamtes und Veröffentlichung im Kirch-
lichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von West-
falen in Kraft. 

Gütersloh, 30. Juni 2018 
Evangelischer Kirchenkreis Gütersloh 

Der Kreissynodalvorstand 
(L. S.) Schneider Frentrup 

Genehmigung 
Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung des 
Evangelischen Kirchenkreises Gütersloh vom 30. Juni 
2018 wird 

kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, 16. Oktober 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Dr. Conring 
Az.: 030.21-3200 

Zweite Satzung
zur Änderung der Satzung

des Ev. Kirchenkreises Gütersloh 
zum innersynodalen Finanzausgleich 

Vom 30. Juni 2018 

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises 
Gütersloh hat die folgende Zweite Änderung der Sat-
zung beschlossen: 

§ 1
Änderungen 

Die Satzung des Evangelischen Kirchenkreises Gü-
tersloh vom 6. Juli 2013 (KABl. 2013 S. 194), zuletzt 
geändert am 25. Juni 2016 (KABl. 2016 S. 235), wird 
wie folgt geändert: 

(1) Der Kirchenkreis erhält für seine Aufgaben ei-
ne Zuweisung in Höhe des Bedarfs aus der Finanz-
ausgleichskasse. Der Bedarf für die Aufgaben des 
Kirchenkreises umfasst nicht die Pfarrbesoldungs-
pauschalen nach § 2. 
(2) Der Bedarf wird von der Kreissynode mit der 
Verabschiedung des Haushaltsplanes festgesetzt. 
(3) Das regionale Diakonische Werk im Evangeli-
schen Kirchenkreis Gütersloh erhält für seine Auf-
gaben eine Zuweisung in Höhe von 5 % der Ver-
teilsumme nach § 1. Die Zuweisung nach Satz 1 
kann durch Beschluss der Kreissynode auf bis zu 
7 % erhöht werden.“ 

2. § 11 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 11
Inkrafttreten und Übergangsregelungen 

(1) Diese Satzung tritt nach Genehmigung des Lan-
dekirchenamtes und der durch das Landeskirchen-
amt und der Veröffentlichung im Kirchlichen 
Amtsblatt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10. Dezem-
ber 2004 (KABl. 2004 S. 138) außer Kraft.“ 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt nach Genehmigung des 
Landeskirchenamtes und Veröffentlichung im Kirch-
lichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von West-
falen, aber nicht vor dem 1. Januar 2019 in Kraft. 

Gütersloh, 30. Juni 2018 
Evangelischer Kirchenkreis Gütersloh 

Der Kreissynodalvorstand 
(L. S.) Schneider Frentrup 

Genehmigung 
Die Änderung der Zweiten Satzung zur Änderung der 
Satzung des Evangelischen Kirchenkreises Gütersloh 
vom 30. Juni 2018 wird 

kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, 26. September 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Dr. Conring 
Az.: 981.11-3200 
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Erste Satzung
zur Änderung der Kreissatzung

für den Evangelischen Kirchenkreis
Halle 

Vom 18. Juni 2018 

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises 
Halle hat die folgende Änderungssatzung beschlos-
sen: 

§ 1
Änderungen 

Die Kreissatzung des Evangelischen Kirchenkreises 
Halle vom 26. November 2010 (KABl. 2010 S. 356) 
wird wie folgt geändert: 
1. § 12 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 12 
Kirchenkreisverband 

1Die Verwaltungsgeschäfte der Evangelischen 
Kirchenkreise Gütersloh, Halle und Paderborn und 
seiner Kirchengemeinden werden durch das Evan-
gelische Kreiskirchenamt Gütersloh-Halle-Pader-
born in Trägerschaft des Kirchenkreisverbandes 
der Evangelischen Kirchenkreise Gütersloh, Halle 
und Paderborn wahrgenommen. 2Die näheren Re-
gelungen trifft die Satzung des Kirchenkreisver-
bandes der Evangelischen Kirchenkreise Güters-
loh, Halle und Paderborn.“ 

2. Die §§ 13 und 14 werden aufgehoben. 
3. Der bisherige § 15 wird zu § 13. 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt nach Genehmigung des 
Landeskirchenamtes und Veröffentlichung im Kirch-
lichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von West-
falen in Kraft. 

Halle, 18. Juni 2018 
Evangelischer Kirchenkreis Halle 

Der Kreissynodalvorstand 
(L. S.) Hempelmann Leiendecker 

Genehmigung 
Die Erste Satzung zur Änderung der Kreissatzung für 
den Evangelischen Kirchenkreis Halle vom 18. Juni 
2018 wird 

kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, 18. September 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Dr. Conring 
Az.: 030.21-3400 

Satzung
des Ev. Kirchenkreises Herne 

nach den Bestimmungen
des Finanzausgleichsgesetzes
der Ev. Kirche von Westfalen 

Vom 30. Juni 2018 

Inhaltsübersicht 
§ 1 Kirchensteuerverteilung 
§ 2 Finanzbedarf der Kirchengemeinden 
§ 3 Aufbringung der Pfarrbesoldung für die Ge-

meindepfarrstellen 
§ 4 Finanzbedarf des Kirchenkreises 
§ 5 Gemeinsame Rücklagen 
§ 6 Gemeinsame Finanzplanung 
§ 7 Finanzausschuss 
§ 8 Informationspflicht der Kirchengemeinden 
§ 9 Einspruchsrecht der Kirchengemeinden 
§ 10 Durchführung der Verwaltungsaufgaben 
§ 11 Inkrafttreten 

Präambel 
1Die Kirchengemeinden jedes Kirchenkreises sind 
nach § 4 Finanzausgleichsgesetz zu gemeinsamer Fi-
nanzplanung und Finanzwirtschaft verpflichtet. 2Die 
dem Kirchenkreis zugewiesenen Kirchensteuern sind 
nach Maßstäben zu verteilen, die vom örtlichen Kir-
chensteueraufkommen unabhängig sind. 3Die Durch-
führung des innersynodalen Finanzausgleichs wird 
auf der Grundlage von § 5 Finanzausgleichsgesetz wie 
folgt geregelt: 

§ 1 
Kirchensteuerverteilung 

1Die dem Kirchenkreis nach § 2 Absatz 2 Buch-
stabe d Finanzausgleichsgesetz zugewiesenen Kir-
chensteuern werden in der Finanzausgleichskasse 
zusammengefasst und im allgemeinen Haushalt des 
Kirchenkreises ausgewiesen. 2Sie werden aus der Ver-
bundenheit der Kirchengemeinden und des Kirchen-
kreises untereinander und aus der Verantwortung 
füreinander durch Beschluss der Kreissynode nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen verteilt. 3Die 
Kirchengemeinden des Kirchenkreises führen eine ge-
meinsame Finanzplanung durch. 

§ 2 
Finanzbedarf der Kirchengemeinden 

(1) Die Kirchengemeinden erhalten eine pauschalier-
te Zuweisung aus der Finanzausgleichskasse. 
(2) 1Die pauschalierte Zuweisung erfolgt auf der 
Grundlage der Gemeindegliederzahl. 2Die Gemeinde-
gliederzahl ist jährlich aus der zentralen Gemeinde-
gliederkartei beim Kirchenkreis zu ermitteln (Stichtag 
31. Dezember des Vorjahres). 
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(3) 1Weitere Zuweisungen werden in der Finanzaus-
gleichskasse des Kirchenkreises ausgewiesen. 2Über 
die Gewährung von weiteren Zuweisungen über Ab-
satz 2 hinaus entscheidet die Kreissynode mit der Ver-
abschiedung des ordentlichen Haushaltplanes. 3Nähe-
res kann in den Haushaltsrichtlinien geregelt werden 
(vgl. § 6 Absatz 1 Buchstabe a). 4Durch Beschluss des 
Kreissynodalvorstandes kann unter Beachtung von 
§ 5 Finanzausgleichsgesetz für weitere Aufgabenbe-
reiche ein besonderer Bedarf anerkannt werden. 
(4) 1Die Kirchengemeinden legen ihre Haushaltspläne 
zur Prüfung dem Kreissynodalvorstand zu dem von 
ihm festgesetzten Termin vor. 2Der Kreissynodalvor-
stand kann einzelne Haushaltsansätze beanstanden. 
3Sofern der Haushaltsplan nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach der Vorlage beanstandet wird, gilt er als 
anerkannt. 
(5) 1Die Kirchengemeinden dürfen ohne Zustimmung 
des Kreissynodalvorstandes keine Verpflichtungen 
eingehen, die nicht von ihrem Haushaltsplan gedeckt 
werden. 2Dies gilt insbesondere für die Aufnahme von 
Darlehen. 
(6) 1Die Kirchengemeinden haben dem Kreissynodal-
vorstand möglichst frühzeitig alle Vorhaben anzuzei-
gen, die einen außerplanmäßigen Finanzbedarf zur 
Folge haben. 2Dies gilt insbesondere für die Planung 
von Bauvorhaben und größeren Instandsetzungen. 
3Die Errichtung und Bewertung von Personalstellen 
bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Kreis-
synodalvorstand. 
(7) 1Bei der Feststellung der Pauschale nach Absatz 1 
werden Erträge aus dem Grundvermögen des Kir-
chenvermögens bis zu 50 Prozent zuweisungsmin-
dernd angerechnet. 2Näheres wird in den Haushalts-
richtlinien geregelt (vgl. § 6 Absatz 1 Buchstabe a). 
3Erträge aus zweckgebundenen Rücklagen sowie aus 
Kollekten, Opfern, Sammlungen und Spenden ver-
bleiben den Kirchengemeinden in voller Höhe. 
(8) Aus ihren Einnahmen und den Zuweisungen bil-
den die Gemeinden ihre Haushaltspläne. 

§ 3 
Aufbringung der Pfarrbesoldung 

für die Gemeindepfarrstellen 

1Die Finanzausgleichskasse erhält zur Aufbringung 
der nach § 8 Finanzausgleichsgesetz für die Gemein-
depfarrstellen zu zahlenden Pfarrstellenpauschalen ei-
ne Zuweisung in Höhe des Bedarfs. 2Auf den Bedarf 
anzurechnen sind die Erträge der Kirchengemeinden 
aus ihrem Pfarrvermögen jeweils in Höhe von 75 %; 
sie sind an die Finanzausgleichskasse abzuführen. 

§ 4 
Finanzbedarf des Kirchenkreises 

1Der Kirchenkreis erhält für seine Arbeit und die Fach-
bereiche eine Zuweisung in Höhe des Bedarfs aus der 
Finanzausgleichskasse. 2Der Bedarf wird von der 
Kreissynode mit der Verabschiedung des ordentlichen 
Haushaltsplanes des Kirchenkreises festgesetzt 

§ 5 
Gemeinsame Rücklagen 

(1) Für alle Kirchengemeinden werden beim Kirchen-
kreis folgende gemeinsame Rücklagen gebildet: 
a) eine Betriebsmittelrücklage, 
b) eine Ausgleichsrücklage, 
c) eine Substanzerhaltungsrücklage. 
(2) 1Die Inanspruchnahme der Rücklagen bedarf eines 
Beschlusses des Kreissynodalvorstandes. 2Bei der In-
anspruchnahme der Betriebsmittelrücklage reicht eine 
Anzeige an die für die Kassenaufsicht zuständige Stel-
le. 
a) 1Die Betriebsmittelrücklage ist dazu bestimmt, 

die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sicher-
zustellen. 2Sie wird nach den Erfordernissen des 
Kirchensteuerverteilungsverfahrens in Anspruch 
genommen und ist spätestens bis zum Abschluss 
des Haushaltsjahres, in dem sie in Anspruch ge-
nommen wird, wieder aufzufüllen. 

b) 1Die Ausgleichsrücklage ist dazu bestimmt, Ein-
nahmeminderungen zum Beispiel auf Grund von 
Kirchensteuerausfällen oder Ausgabeerhöhun-
gen auf Grund neuer Rechtsverpflichtungen im 
laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können. 
2Sie wird gemäß Beschluss des Kreissynodalvor-
standes auf Vorschlag des Finanzausschusses 
nach den Erfordernissen des Kirchensteuerver-
teilungsverfahrens in Anspruch genommen. 

c) 1Die Substanzerhaltungsrücklage ist zur Mitfi-
nanzierung von Bau-, Instandsetzungs- und In-
standhaltungsmaßnahmen bestimmt. 2Über die 
Bewilligung von Finanzhilfen auf Antrag der 
Kirchengemeinden entscheidet der Kreissyno-
dalvorstand auf Vorschlag des Finanzausschus-
ses. 3Näheres kann in den Haushaltsrichtlinien 
geregelt werden (vgl. § 6 Absatz 1 Buchstabe a). 

(3) Weitere Rücklagen können gebildet werden. 

§ 6 
Gemeinsame Finanzplanung 

(1) Im Interesse einer gemeinsamen Finanzplanung 
der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises kann 
der Kreissynodalvorstand mit Beratung durch den Fi-
nanzausschuss 

a) Richtlinien für die Aufstellung der Haushaltsplä-
ne der Kirchengemeinden und des Kirchenkrei-
ses festlegen und Pauschalvorgaben für einzelne 
Haushaltsansätze und Ausgaben beschließen, 

b) einen Investitionsplan für Neubauten und größere 
Instandsetzungsvorhaben in den Kirchengemein-
den aufstellen, 

c) den Kirchengemeinden Richtlinien für die Er-
richtung und Bewertung von Personalstellen ge-
ben. 

(2) 1Der Kreissynodalvorstand ist für die Pfarrstellen-
planung im Kirchenkreis verantwortlich. 2Er nimmt 
gegenüber der Kirchenleitung Stellung zu geplanten 
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Errichtungen und Aufhebungen von Pfarrstellen so-
wie pfarramtlichen Verbindungen von Kirchenge-
meinden. 

§ 7 
Finanzausschuss 

(1) Zur Beratung der Kreissynode und des Kreissyn-
odalvorstandes in Finanzangelegenheiten sowie zur 
Mitwirkung bei der Finanzplanung der Kirchenge-
meinden und des Kirchenkreises wählt die Kreissyn-
ode einen ständigen Finanzausschuss. 
(2) 1Der Finanzausschuss hat die Aufgabe, die nach 
dieser Satzung vorgesehenen Entscheidungen der 
Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes vorzu-
bereiten. 2Er hat ferner die Kreissynode, den Kreissy-
nodalvorstand und die Presbyterien bei langfristigen 
Planungen hinsichtlich der finanziellen Auswirkun-
gen zu beraten. 3Dem Finanzausschuss können durch 
ergänzende Beschlüsse der Kreissynode und des 
Kreissynodalvorstandes weitere Aufgaben übertragen 
werden. 
(3) 1Der Finanzausschuss besteht aus vier ordinierten 
und fünf nichtordinierten Mitgliedern. 2Diese werden 
von der Kreissynode für die Dauer von vier Jahren ge-
wählt. 3Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin oder 
ein Stellvertreter zu wählen. 4Unter den ordinierten 
Mitgliedern müssen drei Inhaber einer Gemeinde-
pfarrstelle und ein Inhaber einer kreiskirchlichen 
Pfarrstelle sein. 5Ein nichtordiniertes Mitglied soll 
dem Kreissynodalvorstand angehören. 6Vier der nicht-
ordinierten Mitglieder müssen Presbyterinnen oder 
Presbyter sein, ein weiteres kann ein zum Amt einer 
Presbyterin oder eines Presbyters befähigtes Gemein-
deglied aus dem Kirchenkreis sein. 
(4) 1Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes 
Mitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus, so wählt die 
Kreissynode für den Rest der Amtszeit eine Nachfol-
gerin oder einen Nachfolger. 2Für die Wahl der Vor-
sitzenden oder des Vorsitzenden des Finanzausschus-
ses und seiner Stellvertreterin oder seines Stellvertre-
ters und für die Teilnahme der Superintendentin oder 
des Superintendenten an den Verhandlungen des Fi-
nanzausschusses gilt Artikel 102 Kirchenordnung. 
(5) 1Der Finanzausschuss wird von seiner oder seinem 
Vorsitzenden einberufen, wenn es die Aufgaben er-
fordern oder wenn es ein Drittel seiner Mitglieder oder 
der Kreissynodalvorstand beantragt. 2Für die Sitzun-
gen des Finanzausschusses gelten die Bestimmungen 
der Kirchenordnung über die Sitzungen des Presbyte-
riums sinngemäß. 3Der Finanzausschuss kann sich ei-
ne Geschäftsordnung geben, die der Bestätigung durch 
die Kreissynode bedarf. 
(6) Die oder der Vorsitzende des Finanzausschusses 
oder seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter 
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des 
Kreissynodalvorstandes teil, sofern dort Angelegen-
heiten aus dem Aufgabenbereich des Ausschusses be-
handelt werden. 

(7) Die Leiterin oder der Leiter des Kreiskirchenamtes 
(Geschäftsführerin oder Geschäftsführer) nimmt mit 
beratender Stimme an den Sitzungen des Finanzaus-
schusses teil. 

§ 8 
Informationspflicht der Kirchengemeinden 

1Die Kirchengemeinden haben dem Kreissynodalvor-
stand und dem Finanzausschuss auf deren Bitte die 
notwendigen Informationen zu geben und die erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen. 2Der Kreissynodal-
vorstand informiert in entsprechender Weise die Kir-
chengemeinden. 

§ 9 
Einspruchsrecht der Kirchengemeinden 

(1) 1Die Kirchengemeinden können gegen eine nach 
den Bestimmungen dieser Satzung getroffene Ent-
scheidung des Kreissynodalvorstandes Einspruch ein-
legen. 2Der Einspruch ist innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Entscheidung beim Vorsitzenden des 
Kreissynodalvorstandes schriftlich einzulegen und zu 
begründen. 3Der Kreissynodalvorstand hat innerhalb 
von zwei Monaten zunächst eine Stellungnahme des 
Finanzausschusses einzuholen und sodann über den 
Einspruch zu entscheiden. 4Finanzausschuss und 
Kreissynodalvorstand haben bei ihren Beratungen 
über den Einspruch die betroffene Kirchengemeinde 
zu hören. 
(2) 1Gegen die erneute Entscheidung des Kreissyno-
dalvorstandes ist Beschwerde an die Kreissynode zu-
lässig. 2Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir-
kung. 3Die Kreissynode entscheidet endgültig. 

§ 10 
Durchführung der Verwaltungsaufgaben 

Die Verwaltungsaufgaben, die sich aus den Bestim-
mungen dieser Satzung ergeben, werden durch das 
Kreiskirchenamt Herne wahrgenommen. 

§ 11 
Inkrafttreten 

1Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 nach der Ge-
nehmigung durch das Landeskirchenamt und der Ver-
öffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

2Änderungen dieser Satzung bedürfen der Genehmi-
gung des Landeskirchenamtes. 

Herne, 30. Juni 2018 
Evangelischer Kirchenkreis Herne 

Der Kreissynodalvorstand 
(L. S.) Rimkus Wittekind 

Genehmigung 
Die Neufassung der Satzung des Ev. Kirchenkreises 
Herne vom 30. Juni 2018 wird 

kirchenaufsichtlich genehmigt. 
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Bielefeld, 24. September 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Dr. Conring 
Az.: 981.11-3800 

Satzung
des Evangelischen Kirchenkreises

Recklinghausen 

Vom 30. Juni 2018 

Im Vertrauen auf Gottes Wort und Zuwendung gibt 
sich der Evangelische Kirchenkreis Recklinghausen 
zur Ordnung und Regelung seiner Aufgaben und 
Dienste gemäß Artikel 104 der Kirchenordnung (KO) 
der Evangelischen Kirche von Westfalen folgende 
Satzung: 

§ 1 
Kirchenkreis, Kirchengemeinden 

Zum Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen 
sind alle Evangelischen Kirchengemeinden des Evan-
gelischen Kirchenkreises Recklinghausen zusammen-
geschlossen. Im Falle einer Veränderung der kirch-
lichen Körperschaften durch Vereinigungen oder Na-
mensänderungen stellt der Kreissynodalvorstand 
durch Beschluss fest, welche Evangelischen Kirchen-
gemeinden dem Evangelischen Kirchenkreis Reck-
linghausen angehören. Der Beschluss ist eine Anlage 
zur Satzung und wird im Kirchlichen Amtsblatt ver-
öffentlicht. Der Kreissynodalvorstand ist verantwort-
lich für die Aktualisierung der Feststellungsbeschlüs-
se. 

§ 2 
Siegel 

(1) Der Kirchenkreis als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts führt ein Siegel. 
(2) Das Siegelbild zeigt ein stilisiertes gleichschenk-
liges Kreuz. Es ist umschlossen mit den Worten: „Ev. 
Kirchenkreis Recklinghausen“. 

§ 3 
Aufgaben des Kirchenkreises 

(1) Der Kirchenkreis hat die Aufgabe, die ihm ange-
hörenden Kirchengemeinden und Verbände bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und diejeni-
gen Aufgaben wahrzunehmen, für die ein gemeinsa-
mes Handeln der Kirchengemeinden und Verbände 
geboten ist. Er soll ferner die Gemeinschaft und Zu-
sammenarbeit der Kirchengemeinden und Verbände, 
ihrer Organe und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie ihrer Einrichtungen, Werke und Dienste 
fördern und auf gegenseitige Abstimmung ihrer Pla-
nungen und Maßnahmen hinwirken. Die Planungen 

und Maßnahmen des Kirchenkreises haben im Blick 
auf diese Aufgaben zu geschehen. Daneben nimmt der 
Kirchenkreis Aufgaben eigenständig wahr, die in sei-
nem Bereich überörtliche Bedeutung haben oder die 
ihm durch die kirchliche Ordnung übertragen sind. 
(2) Die für den Kirchenkreis anfallenden Aufgaben 
der Diakonie erfüllt das Diakonische Werk im Kir-
chenkreis Recklinghausen gGmbH. Aufgaben und 
Leitung werden im Gesellschaftervertrag geregelt. Die 
beiden Diakonischen Werke der Evangelischen Kir-
chenkreise Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Reckling-
hausen haben sich zu einem regionalen Diakonischen 
Werk Emscher-Lippe e. V. mit eigener Satzung ver-
einigt. 
(3) Die Aufgaben der Telefonseelsorge werden in 
ökumenischer Verbundenheit mit der römisch-katho-
lischen Kirche durch ein gemeinsames Kuratorium auf 
Grund einer eigenen Satzung verantwortet. 
(4) Zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben 
der Trägerschaft evangelischer Tageseinrichtungen 
für Kinder hat der Evangelische Kirchenkreis Reck-
linghausen einen Verbund evangelischer Tagesein-
richtungen für Kinder im Evangelischen Kirchenkreis 
Recklinghausen gegründet. Dieser erfüllt seine Auf-
gaben auf Grund einer eigenen Satzung. 

§ 4 
Kreissynodalvorstand 

Der Kreissynodalvorstand besteht aus: 
a) der Superintendentin oder dem Superintenden-

ten, 
b) der Assessorin oder dem Assessor, 
c) der oder dem Scriba und 
d) fünf weiteren nichttheologischen Mitgliedern. 
Bei der Wahl ist eine gleichmäßige Berücksichtigung 
von Frauen und Männern anzustreben. 

§ 5 
Ausschüsse des Kirchenkreises 

(1) Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand 
bilden folgende beratende Ausschüsse: 
a) Finanzausschuss 
b) Bauplanungsausschuss 
c) Nominierungsausschuss 
d) Ausschuss für Pfarrstellenplanung 

Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand kön-
nen weitere beratende Ausschüsse bilden. 
(2) Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand 
können für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben 
Beauftragte bestellen. 
(3) Der Finanzausschuss besteht aus 10 Mitgliedern. 
Die Aufgaben des Finanzausschusses werden in der 
Finanzsatzung des Evangelischen Kirchenkreises 
Recklinghausen geregelt. 
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§ 6 
Arbeitsweise der Ausschüsse 

(1) Die Ausschüsse bestehen in der Regel aus min-
destens 6, höchstens 16 Mitgliedern. 
Nachberufungen erfolgen durch den Kreissynodalvor-
stand für den Rest der Amtszeit des Ausschusses. Der 
Ausschuss hat ein Vorschlagsrecht. Weder der Aus-
schuss noch der Kreissynodalvorstand sind dabei an 
frühere Vorschläge des Nominierungsausschusses ge-
bunden. Dies gilt auch für zusätzliche Berufungen 
durch den Kreissynodalvorstand. Bei der Wahl ist eine 
gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Män-
nern anzustreben. 
(2)  Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte eine Vor-
sitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine stellver-
tretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vor-
sitzenden. Die in dem jeweiligen Fachbereich tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen an den Sit-
zungen des für ihren Arbeitsbereich zuständigen Aus-
schusses mit beratender Stimme teil. 
(3) Die Sitzungen der Ausschüsse werden durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden einberufen und 
geleitet. Über die Verhandlungen der Ausschüsse sind 
Niederschriften zu fertigen und den Mitgliedern des 
jeweiligen Ausschusses und dem Kreissynodalvor-
stand zur Kenntnis zu geben. Im Übrigen gelten für die 
Beschlussfähigkeit, die Abstimmungen und die Ge-
schäftsführung der Ausschüsse die entsprechenden 
Bestimmungen der Kirchenordnung. 

§ 7 
Kreiskirchenamt 

Die Verwaltungsgeschäfte des Kirchenkreises, der 
Kirchengemeinden und der Verbände werden von 
dem für die Evangelischen Kirchenkreise Gladbeck-
Bottrop-Dorsten und Recklinghausen gebildeten ge-
meinsamen Kreiskirchenamt wahrgenommen. Die nä-
heren Bestimmungen sind in der Kirchenrechtlichen 
Vereinbarung zur Errichtung des Kreiskirchenamtes 
für die Evangelischen Kirchenkreise Gladbeck-Bott-
rop-Dorsten und Recklinghausen geregelt. 

§ 8 
Zusammenarbeit im Kirchenkreis 

(1) Die Kirchengemeinden und die kreiskirchlichen 
Einrichtungen und Dienste arbeiten vertrauensvoll zu-
sammen, unterstützen sich gegenseitig bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben und stellen sich die erfor-
derlichen Informationen und Unterlagen zur Verfü-
gung. 
(2) Zur gegenseitigen Information und Beratung lädt 
die Superintendentin oder der Superintendent regel-
mäßig die Vorsitzenden der Presbyterien und Verbän-
de ein. 
(3) In Abstimmung mit der Superintendentin oder 
dem Superintendenten lädt die Leitung des Kreiskir-
chenamtes die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister in 
regelmäßigen Abständen zu Informationsveranstal-
tungen ein. 

§ 9 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch das Lan-
deskirchenamt und Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche von Westfalen am 1. September 
2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für den 
Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen vom 
24. November 2007 (KABl. 2008 S. 60), zuletzt ge-
ändert am 25. November 2017 (KABl. 2017 S. 195), 
außer Kraft. 

Recklinghausen, 30. Juni 2018 
Evangelischer Kirchenkreis Recklinghausen 

Der Kreissynodalvorstand 
(L. S.) Göckenjan Dr. Preuß 

Genehmigung 
Die Satzung des Evangelischen Kirchenkreises Reck-
linghausen vom 30. Juni 2018 wird 

kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, 20. September 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Dr. Conring 
Az.: 030.21-4600 

Satzung
des Verbandes 

Evangelischer Kirchengemeinden
in Dorsten 

Vom 13. Juni 2018 

§ 1 
Zweck des Verbandes 

Die Evangelischen Kirchengemeinden in Dorsten ha-
ben zur Wahrnehmung gemeinsam zu erfüllender 
Aufgaben den „Verband Evangelischer Kirchenge-
meinden in Dorsten“ gebildet. 

§ 2 
Rechtsform 

(1) Der Verband Evangelischer Kirchengemeinden in 
Dorsten ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Er erfüllt die ihm übertragenen Aufgaben im Rahmen 
der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung. 
(2) Die gesetzlichen Bestimmungen über Leitung und 
Verwaltung der Kirchengemeinden und über die 
kirchliche Aufsicht finden auf den Verband entspre-
chende Anwendung. Für die Vermögens- und Finanz-
verwaltung des Verbandes gilt die Verwaltungsord-
nung Doppische Fassung der Evangelischen Kirche 
von Westfalen. 
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§ 3 
Rechte und Aufgaben des Verbandes 

(1)  Der Verband nimmt Aufgaben wahr, für die ein 
gemeinsames Handeln geboten und zweckmäßig ist. 
Er errichtet und unterhält die dafür erforderlichen Ein-
richtungen. 
(2)  Der Verband kann entsprechend den Bestimmun-
gen über die Errichtung und Besetzung der kreiskirch-
lichen Pfarrstellen in der Evangelischen Kirche von 
Westfalen Pfarrstellen errichten. 

§ 4 
Inhaltliche Arbeit des Verbandes 

Die kirchliche Arbeit des Verbandes wird in folgenden 
Arbeitsbereichen vollzogen: 
a) Offene Kinder- und Jugendarbeit/Jugendhilfe, 
b) Diakonie, 
c) Tageseinrichtungen für Kinder/Familienzentren, 
d) Schule und Bildung, 
e) Migrations- und Integrationsarbeit, 
f) Kirchenmusik. 

§ 5 
Finanzierung des Verbandes 

(1)  Der Verband wird zur Durchführung seiner Auf-
gaben durch die Verbandsgemeinden finanziert. 
(2)  Grundlage für die Berechnung der Zuweisung ist 
die von der Kreissynode für das entsprechende Haus-
haltsjahr entsprechend der Finanzsatzung des Kir-
chenkreises festgelegte Gemeindegliederpauschale. 
Von den Zuweisungen der Gemeindegliederpauschale 
an die dem Verband angehörenden Kirchengemeinden 
erhält der Verband 57 %. Die Zuweisung verringert 
sich um den jeweiligen Anteil der Kirchengemeinden 
an der Umlage der Verwaltungskosten des Verbandes 
entsprechend der Finanzsatzung des Kirchenkreises. 

§ 6 
Organe des Verbandes 

Organe des Verbandes sind die Verbandsvertretung 
und der Verbandsvorstand. Sie nehmen die Aufgaben 
und Rechte des Verbandes wahr. 

§ 7 
Zusammensetzung der Verbandsvertretung 

(1) Der Verbandsvertretung gehören an: 
a) die Mitglieder des Vorstandes, 
b) die von den Kirchengemeinden entsandten Mit-

glieder: 
ein Mitglied bei bis zu 1.000 Gemeindegliedern, 
zwei Mitglieder bei 1.001 bis 2.000 Gemeinde-
glieder, 
drei Mitglieder bei 2.001 bis 4.000 Gemeinde-
glieder, 
vier Mitglieder bei 4.001 bis 6.000 Gemeinde-
glieder, 

fünf Mitglieder bei 6.001 bis 8.000 Gemeinde-
glieder, 
sechs Mitglieder ab 8.001 Gemeindeglieder. 
Stichtag für die Zahl der Gemeindeglieder ist die 
zuletzt vom Landeskirchenamt bekannt gegebe-
ne endgültige Feststellung der Gemeindeglieder-
zahlen zum 31. Dezember des Jahres. Verände-
rungen der Gemeindegliederzahlen sind in ihren 
Auswirkungen auf die Zahl der Mitglieder erst im 
Rahmen der folgenden Neubildung der Ver-
bandsvertretung zu berücksichtigen, 

) bis zu sechs vom Vorstand für die Dauer von vier 
Jahren nach der jeweiligen Kirchenwahl zu be-
rufene Mitglieder; diese müssen die Befähigung 
zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters 
haben. 
Bei der Berufung sind die verschiedenen Ein-
richtungen, Dienste und Fachbereiche des Ver-
bandes zu berücksichtigen. 

2)  Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitglieder 
erden nach der jeweiligen Kirchenwahl für die Dauer 
on vier Jahren entsandt. Für jedes Mitglied ist eine 
tellvertretung zu bestimmen. 
3)  In der Verbandsvertretung muss die Zahl der 
ichttheologischen Mitglieder die Zahl der theologi-
chen Mitglieder übersteigen. 

§ 8 
Zuständigkeit der Verbandsvertretung 

1)  Die Leitung des Verbandes liegt, sofern sie nicht 
ach § 9 vom Vorstand wahrgenommen wird, bei der 
erbandsvertretung. 

2)  Die Verbandsvertretung ist insbesondere zustän-
ig für: 
) die Arbeitsplanung und die Entscheidung in 

Grundsatzfragen der kirchlichen Arbeit des Ver-
bandes, 

) die Planung der Einrichtungen für die kirchliche 
Arbeit des Verbandes, 

) die Errichtung und Aufgabe von Arbeitsberei-
chen, 

) die Verabschiedung der Stellenübersicht, 
) die Feststellung der Haushaltspläne und der Jah-

resrechnungen des Verbandes und der vom Ver-
band verwalteten Einrichtungen, 

) die Feststellung der Wirtschaftspläne und der 
Jahresabschlüsse der als Sondervermögen ver-
walteten wirtschaftlichen Einrichtungen, 

) die Wahl der Pfarrerinnen und Pfarrer für die 
Verbandspfarrstellen, 

) die Wahl des Vorstandes. 
3)  Die Sitzungen der Verbandsvertretung werden 
on der oder dem Vorsitzenden schriftlich unter An-
abe der Beratungsgegenstände mindestens dreimal 
m Jahr einberufen oder binnen 14 Tagen, wenn es 
indestens ein Drittel der Mitglieder schriftlich unter 
ngabe der Beratungsgegenstände beantragt. 
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Die Einladung mit der Tagesordnung soll den Mit-
gliedern eine Woche vor der Sitzung zugegangen sein. 
Für die Verhandlungen der Verbandsvertretung gelten 
die entsprechenden Artikel der Kirchenordnung über 
die Verhandlungen des Presbyteriums sinngemäß, so-
weit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

§ 9 
Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus der oder dem Vorsitzen-
den, ihrer oder seiner Stellvertretung und drei weiteren 
Mitgliedern, die aus den Mitgliedern der Verbands-
vertretung für die Dauer von vier Jahren gewählt wer-
den. 
Die Zahl der theologischen Mitglieder soll die Zahl 
der nichttheologischen Mitglieder nicht übersteigen. 
Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung gewählt 
werden. 
(2) Der Vorstand ist für die Geschäftsführung sowie 
für alle Angelegenheiten des Verbandes zuständig, so-
weit nicht eine Zuständigkeit der Verbandsvertretung 
vorbehalten ist. 
(3) Der Vorstand vertritt den Verband gerichtlich und 
außergerichtlich und nimmt die Interessen des Ver-
bandes in der Öffentlichkeit wahr. 
(4) Urkunden, durch welche für den Verband rechts-
verbindliche Erklärungen abgegeben werden, sowie 
Vollmachten sind von der oder dem Vorsitzenden des 
Vorstandes oder ihrer oder seiner Stellvertretung und 
zwei weiteren Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen 
und mit dem Siegel des Verbandes zu versehen. 
(5) Der Vorstand kann eine Geschäftsführung bestel-
len. Sie führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
selbstständig und nimmt insoweit die Vertretung im 
Rechtsverkehr wahr. Die Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung werden in einer Dienstanweisung geregelt. 

§ 10 
Bildung von Ausschüssen 

Verbandsvertretung und Vorstand können zur Bera-
tung in Verbandsangelegenheiten Ausschüsse bilden. 
Diesen Ausschüssen sollen angehören: 
a) Mitglieder der Verbandsvertretung, 
b) sachkundige Gemeindeglieder, 
c) für den Fachbereich qualifizierte Mitarbeitende. 
Die Ausschüsse können zeitlich befristet eingesetzt
werden. Über die Sitzungen der Ausschüsse sind Pro-
tokolle anzufertigen. 
Die Ausschüsse berichten den jeweiligen Verbands-
organen über ihre Beratungsergebnisse und leiten ih-
nen die Protokolle zu. 

§ 11 
Zusammenarbeit und Information 

(1) Alle Stellen, die für die Planung, Leitung und 
Durchführung der kirchlichen Arbeit im Bereich des 

Verbandes verantwortlich sind, unterstützen sich ge-
genseitig bei der Wahrnehmung der Aufgaben und 
stellen sich die erforderlichen Informationen und Un-
terlagen zur Verfügung. 
(2) Angelegenheiten, die die Zuständigkeit anderer 
Gremien berühren, werden im gegenseitigen Einver-
nehmen entschieden. Kann keine Einigung erreicht 
werden, wird zunächst die Entscheidung des Vorstan-
des des Verbandes angerufen. 

§ 12 
Geschäftsordnung 

Die Verbandsvertretung kann sich eine Geschäftsord-
nung geben. 

§ 13
Änderung der Satzung 

Beschlüsse über die Änderung der Aufgaben und der 
Satzung des Verbandes erfordern, dass zwei Drittel 
der Mitglieder der Verbandsvertretung anwesend sind 
und dass zwei Drittel der anwesenden Mitglieder zu-
stimmen. Diese Beschlüsse bedürfen der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung. 

§ 14 
Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung tritt nach ihrer Genehmigung und Ver-
öffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evange-
lischen Kirche von Westfalen in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10. Dezember 2001
(KABl. 2002 S. 120), zuletzt geändert durch die Än-
derung der Satzung für den Verband der Evangeli-
schen Kirchengemeinden im Bereich Dorsten vom 
13. Februar 2008 (KABl. S. 110), außer Kraft. 

Dorsten, 13. Juni 2018 
Verband Evangelischer Kirchengemeinden 

in Dorsten 
Die Verbandsvertretung 

(L. S.) Leuning Rogowski Lesch 

Genehmigung 
Die Satzung des Verbandes Evangelischer Kirchen-
gemeinden in Dorsten vom 13. Juni 2018 wird 

kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, 17. September 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Dr. Conring 
Az.: 020.21-3171 
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Satzung
der Evangelisch-Lutherischen

Kirchengemeinde Heepen 

Vom 19. März 2018 

§ 1 
Presbyterium 

(1) Die Kirchengemeinde wird vom Presbyterium ge-
leitet (Artikel 55 Kirchenordnung – KO). Es vertritt 
die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr (Artikel 57 
Buchstabe r KO). Das Presbyterium entscheidet in al-
len Angelegenheiten, die ihm nach den kirchenrecht-
lichen Vorschriften übertragen sind. 
(2) Das Presbyterium bildet Fachausschüsse gemäß 
Artikel 74 Absatz 3 KO (§§ 2 ff. dieser Satzung) und 
beratende Ausschüsse gemäß Artikel 73 Absatz 1 KO. 
Das Presbyterium kann im Rahmen einer Satzungs-
änderung weitere Ausschüsse gemäß Artikel 74 KO 
einrichten. 

§ 2 
Fachausschüsse 

(1)  Die Kirchengemeinde bildet folgende Fachberei-
che: 
a) Bau- und Finanzangelegenheiten, 
b) Gottesdienst und Kirchenmusik, 
c) Friedhofsangelegenheiten. 
Für jeden Fachbereich wird ein Fachausschuss gebil-
det. 
(2)  Die Fachausschüsse arbeiten innerhalb der ihnen 
übertragenen Zuständigkeit auf der Grundlage des 
vom Presbyterium beschlossenen Haushaltsplans und 
anderer Rahmenbeschlüsse des Presbyteriums. 
(3)  Bei der Berufung ist eine gleichmäßige Berück-
sichtigung von Frauen und Männern anzustreben. 
(4)  Die Fachausschüsse wählen die Vorsitzenden und 
die stellvertretenden Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 
(5)  Die Sitzungen der Fachausschüsse werden durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden einberufen und 
geleitet. Über die Verhandlungen der Fachausschüsse 
sind Niederschriften zu fertigen und den Mitgliedern 
des jeweiligen Fachausschusses und der oder dem 
Vorsitzenden des Presbyteriums zur Kenntnis zu ge-
ben. Im Übrigen gelten für die Beschlussfähigkeit, 
Abstimmungen und die Geschäftsführung der Fach-
ausschüsse die entsprechenden Bestimmungen der 
Kirchenordnung für Presbyterien. 

§ 3 
Fachausschuss 

für Bau- und Finanzangelegenheiten 
(1)  Der Fachausschuss für Bau- und Finanzangele-
genheiten hat folgende Aufgaben: 
a) Erstellung des Haushaltsplanentwurfs, 

b) Erstellung der Entwürfe von Kostendeckungs-
plänen für besondere Vorhaben (§ 73 VwO-d), 

c) Vorbereitung der Entscheidung über die Aufnah-
me von Darlehen im Rahmen der Kostende-
ckungspläne, 

d) Erstellung von Finanzierungsvorschlägen für 
außer- und überplanmäßige Ausgaben (§ 85 
VwO-d), 

e) Vorbereitung von Stellungnahmen im Rahmen 
der Rechnungsprüfung, 

f) Planung und Weiterentwicklung der gesamten 
Bauplanung der Kirchengemeinde, 

g) Vorbereitung der Entscheidung von genehmi-
gungspflichtigen Vorgängen über Vermietung, 
Verpachtung und Vergabe von Erbbaurechten, 

h) Überprüfung von Versicherungen für die Gebäu-
de und Liegenschaften, 

i) Erstellung und Fortschreibung von Prioritäten-
listen für Neubauten, Umbauten und Sanierungs-
maßnahmen der Gebäude, 

j) Aufstellung von Finanzierungsplänen für Einzel-
maßnahmen nach den Prioritätenlisten, 

k) Planung und Überwachung der Durchführung 
von Baumaßnahmen, 

l) Feststellung von Endabrechnungen von Baumaß-
nahmen, 

m) Planung der Unterhaltungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen der Gebäude, 

n) Durchführung der jährlichen Baubesichtigung 
(§ 39 VwO-d) sowie die Begehung der kirchli-
chen Grundstücke (§ 32 Absatz 2 VwO-d), 

o) Stellungnahmen zu Anhörungen in Planungsver-
fahren. 

(2) Dem Fachausschuss für Bau- und Finanzangele-
genheiten gehören an: 
a) die Bau- und Finanz-Kirchmeisterinnen und oder 

Bau- und Finanz-Kirchmeister, 
b) das Presbyterium wählt darüber hinaus aus seiner 

Mitte bis zu acht Mitglieder des Presbyteriums, 
c) das Presbyterium wählt bis zu zwei sachkundige 

Gemeindeglieder mit der Befähigung zum Amt 
einer Presbyterin oder eines Presbyters, 

d) bis zu zwei haupt- und nebenberufliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemein-
de. 

§ 4 
Fachausschuss 

für Gottesdienst und Kirchenmusik 
(1) Der Fachausschuss für Gottesdienst und Kirchen-
musik hat folgende Aufgaben: 
a) Beratung des Presbyteriums in allen gottesdienst-

lichen und kirchenmusikalischen Fragen, 
b) Unterstützung und Koordinierung der Arbeit der 

Kirchenmusik in der Kirchengemeinde, 
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c) Sorge für die Ausbildung und Begleitung der 
Lektorinnen, Lektoren und Abendmahlshelferin-
nen und Abendmahlshelfer. 

(2) Dem Fachausschuss für Gottesdienst und Kir-
chenmusik gehören an: 
a) die Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen, 
b) die Mitarbeitenden im Bereich Kirchenmusik, 
c) das Presbyterium beruft aus seiner Mitte bis zu 

vier weitere Mitglieder des Presbyteriums, 
d) das Presbyterium beruft bis zu zwei sachkundige 

Gemeindeglieder mit der Befähigung zum Amt 
einer Presbyterin oder eines Presbyters. 

§ 5 
Fachausschuss für Friedhofsangelegenheiten 

(1) Der Fachausschuss für Friedhofsangelegenheiten 
berät über 
a) die Entwicklung des Friedhofskonzeptes, 
b) die Werkverträge Gärtnerei und Küsterdienst Ka-

pelle, 
c) den Haushaltsplanentwurf für den Friedhof, 
d) die Anstellung der Mitarbeitenden. 
(2) Der Fachausschuss für Friedhofsangelegenheiten 
entscheidet über 
a) Anschaffungen und Auftragsvergaben im Rah-

men des geltenden Haushaltsplanes, 
b) die Erstellung eines Räumplanes. 
(3) Dem Fachausschuss für Friedhofsangelegenheiten 
gehören bis zur vier Mitglieder an: 
a) bis zu zwei vom Presbyterium berufene haupt-

oder ehrenamtliche Gemeindeglieder aus dem 
Bereich Friedhof mit der Befähigung zum Amt 
einer Presbyterin oder eines Presbyters, 

b) bis zu drei weitere vom Presbyterium aus seiner 
Mitte berufene Mitglieder, 

c) dem Ausschuss gehören weitere drei Mitglieder 
an, die die Stadt Bielefeld auf Grund des Vertra-
ges vom 5. Mai 1965, geändert am 28. Dezember 
1972 mit Nachtrag vom 5. Dezember 1974 und 
geändert am 25. August 1997, entsendet. 

(4) Der Fachausschuss für Friedhofsangelegenheiten 
kann zur Beratung Fachkundige hinzuziehen. 
(5) Der Fachausschuss für Friedhofsangelegenheiten 
führt mindestens einmal jährlich eine Friedhofsbege-
hung durch. 

§ 6 
Grundsätze der Zusammenarbeit 

(1) Das Presbyterium und alle Ausschüsse unterstüt-
zen sich gegenseitig bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben und stellen sich die erforderlichen Informatio-
nen und Unterlagen zur Verfügung. 
(2) Angelegenheiten, die die Zuständigkeit mehrerer 
Ausschüsse berühren, werden im gegenseitigen Ein-

vernehmen entschieden. Wird ein Einvernehmen nicht 
erzielt, entscheidet das Presbyterium. 

§ 7 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch das Lan-
deskirchenamt und Veröffentlichung im kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 

Bielefeld, 19. März 2018 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 

Heepen 
Das Presbyterium 

(L. S.) von Legat Todt 
Dr. Meyer zu Bentrup 

Genehmigung 
Die Satzung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen-
gemeinde Heepen vom 19. März 2018 wird 

kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, 18. September 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Dr. Conring 
Az.: 010.21-2229 

Urkunden 

Aufhebung
der pfarramtlichen Verbindung
der Ev.-Ref. Kirchengemeinde

Hilchenbach und 
der Ev. Kirchengemeinde Müsen 

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt: 

§ 1 
Die durch Beschluss des Landeskirchenamtes vom 
14. August 2007 erfolgte pfarramtliche Verbindung 
der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Hil-
chenbach und der Evangelischen Kirchengemeinde 
Müsen, beide Evangelischer Kirchenkreis Siegen, 
wird aufgehoben. Die bisherige gemeinsame Pfarr-
stelle der Evangelisch-Reformierten Kirchengemein-
de Hilchenbach und der Evangelischen Kirchenge-
meinde Müsen wird 2. Pfarrstelle der Evangelisch-
Reformierten Kirchengemeinde Hilchenbach. 
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§ 2 
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe 
des Kirchengesetzes über die Besetzung der Gemein-
depfarrstellen in der Evangelischen Kirche von West-
falen vom 29. Mai 1953 (KABl. 1953 S. 43). 

§ 3 
Die Urkunde tritt am 1. November 2018 in Kraft. 

Bielefeld, 9. Oktober 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Wallmann 
Az.: 302.1-4810/02 

Aufhebung
der 4. Kreispfarrstelle
des Ev. Kirchenkreises 

Hattingen-Witten 

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt: 

§ 1 
Im Evangelischen Kirchenkreis Hattingen-Witten 
wird die 4. Kreispfarrstelle (Schulreferat der Kirchen-
kreise Hattingen-Witten und Schwelm) aufgehoben. 

§ 2 
Die Urkunde tritt am 1. November 2018 in Kraft. 

Bielefeld, 9. Oktober 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Wallmann 
Az.: 302.2-3600/04 

Aufhebung
der 3. Pfarrstelle 

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Haspe 

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt: 

§ 1 
In der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde 
Haspe, Evangelischer Kirchenkreis Hagen, wird die 
3. Pfarrstelle aufgehoben. 

§ 2 
Die Urkunde tritt am 1. Februar 2019 in Kraft. 

Bielefeld, 9. Oktober 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Wallmann 
Az.: 302.1-3319/03 

Aufhebung
der 1. Pfarrstelle 

der Ev. Kirchengemeinde
Hiltrop 

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt: 

§ 1 
In der Evangelischen Kirchengemeinde Hiltrop, Evan-
gelischer Kirchenkreis Bochum, wird die 1. Pfarrstelle 
aufgehoben. 

§ 2 
Die Urkunde tritt am 1. November 2018 in Kraft. 

Bielefeld, 9. Oktober 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Wallmann 
Az.: 302.1-2313/01 

Errichtung
einer 17. Kreispfarrstelle

im Ev. Kirchenkreis Iserlohn 

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt: 

§ 1 
Im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn wird eine 
17. Kreispfarrstelle (Altenheimseelsorge und Vertre-
tungsaufgaben im Kirchenkreis) errichtet. 

§ 2 
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe 
des Kirchengesetzes über die kreiskirchlichen Pfarr-
stellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember 
1985 (KABl. 1985 S. 172). 
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§ 3 
Die Urkunde tritt am 1. November 2018 in Kraft. 

Bielefeld, 9. Oktober 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Wallmann 
Az.: 302.2-3900/17 

Errichtung
einer 4. Kreispfarrstelle

im Ev. Kirchenkreis Schwelm 

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt: 

§ 1 
Im Evangelischen Kirchenkreis Schwelm wird eine 
4. Kreispfarrstelle (Schulreferat der Kirchenkreise 
Schwelm und Hattingen-Witten) errichtet. 

§ 2 
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe 
des Kirchengesetzes über die kreiskirchlichen Pfarr-
stellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember 
1985 (KABl. 1985 S. 172). 

§ 3 
Die Urkunde tritt am 1. November 2018 in Kraft. 

Bielefeld, 9. Oktober 2018 
Evangelische Kirche von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
In Vertretung 

(L. S.) Wallmann 
Az.: 302.2-4700/04 

Bekanntmachungen 

Kirchlicher Dienst an Urlaubsorten 
im europäischen Ausland 

Die Evangelische Kirche in Deutschland bietet auch 
im Jahr 2019 Urlaubsseelsorge im europäischen Aus-
land an. 
Kirchen und Gemeinden in den Urlaubsländern sind 
darauf angewiesen, dass beauftragte Pfarrerinnen und 
Pfarrer aus den Gliedkirchen der EKD diesen ökume-

nisch orientierten Dienst an deutschsprachigen Urlau-
berinnen und Urlaubern wahrnehmen. 
Die Chancen und Möglichkeiten freizeitorientierter 
kirchlicher Arbeit im ökumenischen Kontext sind er-
heblich. Um sie zu nutzen, sind dafür seitens der Ur-
laubspfarrerinnen und -pfarrer Beweglichkeit, Aufge-
schlossenheit und die Fähigkeit erforderlich, sich ein-
fühlsam auf Gottesdienste einzustellen, an denen nicht 
nur Gäste aus Deutschland, sondern auch Menschen 
unterschiedlicher Konfessionen aus verschiedenen 
Ländern teilnehmen. 
Die Erfahrungen aus diesem Bereich strahlen in die 
Gemeinden zurück. Auch die Heimatkirche ist den 
Anforderungen, die aus unserer mobilen Gesellschaft 
erwachsen, ausgesetzt. Erlebnisse und Erfahrungen 
aus der Urlaubsseelsorge geben neue Impulse für den 
parochialen Dienst. 
Interessierte Pfarrerinnen und Pfarrer werden gebeten, 
ihre Bewerbungen mit dem hierfür vorgesehenen Vor-
druck möglichst frühzeitig über die Superintendentin 
oder den Superintendenten an das Landeskirchenamt, 
Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld, zu richten. 
Vordrucke sind im Landeskirchenamt erhältlich. 
Die Urlaubspfarrerinnen und -pfarrer tragen die Kos-
ten für die Hin- und Rückfahrt, Unterkunft und Ver-
pflegung selbst. Sie erhalten ein pauschales Entgelt in 
Höhe von 30,00 Euro/Tag an allen Einsatzorten. 
Insgesamt wird ein Sonderurlaub von 14 Kalenderta-
gen bei einer Dienstzeit von vier Wochen gewährt. Der 
Sonderurlaub ist bei der Superintendentin oder beim 
Superintendenten zu beantragen. Für mehrmonatige 
Beauftragungen gilt eine Sonderregelung. 
Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat daher gebeten, folgende Liste zu ver-
öffentlichen: 

Liste der Einsatzorte, in denen im Jahr 2019 
ein kirchlicher Dienst im europäischen Ausland

vorgesehen ist (Änderungen vorbehalten) 
D ä n e m a r k 

Blåvand und Henne Strand/Westjütland 
Mitte Juni bis September 
Hune/Nordjütland 
Juli und August 
Hvide Sande/Nordjütland 
Juli 
Kongsmark/Rømø 
Mitte Juni bis August 
Marielyst/Falster 
Juli und August 
Nordby/Fano 
Juli bis Anfang September 
Poulsker/Bornholm 
Juli und August 
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F r a n k r e i c h 

Médoc/Montalivet 
Mitte Juli bis Ende August 
Insel Oléron 
Juli und August 
G r i e c h e n l a n d 

Insel Rhodos 
Juli und August 
I t a l i e n 

Brixen und Bruneck 
Weihnachten/Neujahr, Ostern, 
Juli bis September 
Cavallino/Adria, Union Campingplatz 
Mitte Mai bis Mitte September 
Gardone 
Mitte Juni bis September 
Ischia 
Ostern bis Juni, September und Oktober 
Lazise und Bardolino/Gardasee 
Juni bis September 
Sulden/Südtirol 
Ostern, Mitte Juli bis Mitte August 
N i e d e r l a n d e 

Cadzand/Zeeland 
Ostern, Juli und August 
Callantsoog/Nordholland 
Ostern, Juli und August 
Groet, Gemeinde Schoorl/Nordholland 
Juli und August 
Oostkapelle/Zeeland 
Ostern, Pfingsten, Juli und August 
Renesse/Zeeland 
Ostern, Juli und August 
Insel Texel/Westfriesland 
Juli und August 
Zoutelande/Zeeland 
Juli und August 
Ö s t e r r e i c h 

Burgenland 

Bad Tatzmannsdorf 
Juli und August 
Neusiedl am See und Gols 
Juli und August 
Modellregion Neusiedlersee – Rosalia 
Juli bis September 
Nickelsdorf/Deutsch Jahrndorf/Zurndorf 
Mitte Juli bis Mitte August 
Kärnten 

Bad Kleinkirchheim und Wiedweg 
Juli und August 

Feld am See und Afritz 
Juli und August 
Modellregion Gailtal – Lesachtal – Weißensee 
Januar bis Mitte Februar 
Gmünd und Fischertratten 
Juli oder August 
Hermagor und Watschig/Pressegger See 
Juli und August 
Maria Wörth/Wörthersee 
Juli oder August 
Millstatt/Millstätter See 
Mitte Juli bis Anfang September 
Obervellach und Mallnitz 
Juli und August 
Modellregion Ossiacher See – Gerlitzen Alpe 
Juni bis September 
Pörtschach und Moosburg/Wörthersee 
Juli oder August 
Techendorf/Weißensee 
Juni bis September 
Velden und Wernberg/Wörthersee 
Juli und August 

Niederösterreich 

Baden bei Wien 
Juni bis September 
Mitterbach am Erlaufsee 
August 
Oberösterreich 

Attersee 
Juli und August 
Gmunden/Traunsee 
Juli und August 
Modellregion Inneres Salzkammergut 
Juli bis September 
Mondsee 
Juli und August 
Scharnstein 
Juli oder August 
St. Wolfgang/Wolfgangsee 
Juli bis September 
Osttirol 
Lienz und Umgebung 
Juli bis September 
Tirol 
Ehrwald und Reutte 
Juli oder August 
Jenbach und Umgebung 
Juli und August 
Kitzbühel 
Februar, Juli bis Anfang September 
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Kufstein/Thiersee 
Mitte Juli bis Mitte August 
Mayrhofen und Fügen 
Juli oder August 
Medraz und Neustift 
Mitte Juli bis Ende August 
Pertisau/Achensee 
Weihnachten/Neujahr 
Seefeld und Telfs 
Januar bis Mitte März, Juli und August 
Wörgl 
Juli und August 
Salzburg 

Bad Gastein und Bad Hofgastein 
Weihnachten/Neujahr, Juli und August 
Lofer 
Juli oder August 
Mittersill 
Juni bis September 
Zell am See 
Juni bis September 
Steiermark 

Ramsau am Dachstein 
Ende Januar und Februar, 
Mitte Juli bis Anfang September 
Vorarlberg 

Bregenz/Bodensee 
Juli und August 
P o l e n 

Gizycko/Masuren 
Juni bis Mitte September 
R u m ä n i e n 

Fogarasch/Ostsiebenbürgen 
April bis Oktober 
S c h w e d e n 

Mariannelund/Småland 
Juli und August 
Zur Vorbereitung auf die Urlaubsseelsorge lädt das 
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) die mit der Urlaubsseelsorge beauftragten 
Pfarrerinnen und Pfarrer zu einer eintägigen Veran-
staltung ins Michaeliskloster nach Hildesheim ein. 

Aufgeteilt nach Urlaubsregionen findet die Tagung in 
der Zeit vom 18. bis 22. März 2019 statt. 
Gern möchten wir auch auf unsere Ausschreibungen 
zur Langzeitseelsorge im weltweiten Ausland 
2019/2020 unter dem Link https://www.ekd.de/Ur-
laubsseelsorge-23739.htm hinweisen. 

Stellenangebote 

Pfarrstellen 

Evangelische Kirche von Westfalen 

Kreispfarrstellen 
Besetzung durch Wahl des Kirchenkreises: 
4. Kreispfarrstelle (Schulreferat der Kirchenkreise 
Schwelm und Hattingen-Witten) des Ev. Kirchenkrei-
ses Schwelm, zum 1. November 2018 (Dienstumfang 
100 %). 
Bewerbungen sind an den Superintendenten des Ev. 
Kirchenkreises Schwelm zu richten. 
Das Landeskirchenamt macht bei folgender Kreis-
pfarrstelle von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch: 
17. Kreispfarrstelle (Altenheimseelsorge und Vertre-
tungsaufgaben im Kirchenkreis) des Ev. Kirchenkrei-
ses Iserlohn, zum 1. November 2018 (Dienstumfang 
100 %). 

Gemeindepfarrstellen 
Kirchengemeinden mit Luthers Katechismus 

Besetzung durch Gemeindewahl: 
1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Oven-
städt (führend), pfarramtlich verbunden mit der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Buchholz (nachrichtlich), 
beide Ev. Kirchenkreis Minden, zum 1. März 2019 
(Dienstumfang 100 %). 
Bewerbungen sind über den Superintendenten des Ev. 
Kirchenkreises Minden an das Presbyterium zu rich-
ten. 

https://www.ekd.de/Ur
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KIRCHENWärme
Es wird wieder kalt! Frieren für viel Geld? Das muss nicht sein -
Heizen Sie günstiger und effizienter mit der KIRCHENWärme! 

wärme.kirchenshop.de

Mit der KIRCHENWärme sparen Sie Auf-
wand, Energie und die hohen Investiti-
onskosten. Wir übernehmen für Sie die 
Abwicklung von Beginn an. Sie erhalten 
eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Heizungsanlage. Durch die monatlichen 
Beiträge bleiben Ihre Kosten planbar. 
Es ist Zeit für eine Modernisierung -       
finden Sie nicht auch? Kontaktieren Sie 
uns unverbindlich!

Ihre Kirchenvorteile
• Reduzierung der CO2 Emission

• Professionelle Planung und Umset-
zung der Anlage

• Freie Wahl bei Technik und Installa-
tion

• Sichere und kostengünstige Wär-
meversorgung

• Zu Beginn keine Investitionskosten

• Transparente monatliche Kosten

KIRCHENWärme
43

34
9

HKD-Service-Telefon
0800 200 900 600
Mo. – Do. von 8 – 17 Uhr
          Fr.   von 8 – 16 Uhr

energie@hkd.de

Effiziente 

Heizungsanlagen ohne 

Investitionskosten!



  234 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 10 vom 31. Oktober 2018 



   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 10 vom 31. Oktober 2018 235 



H 21098 Streifbandzeitung 

Gebühr bezahlt 

Herausgeber: Evangelische Kirche von Westfalen, Landeskirchenamt, Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld 
Postadresse: Postfach 10 10 51, 33510 Bielefeld 
Telefon: 0521 594-0, Fax: 0521 594-129; E-Mail: Amtsblatt@lka.ekvw.de 
Konto-Nr. 2000043012 bei der KD-Bank e.G. Münster (BLZ 350 601 90) 

Redaktion: Reinhold Huget, Telefon: 0521 594-213, E-Mail: Reinhold.Huget@lka.ekvw.de 
Kerstin Barthel, Telefon: 0521 594-319, E-Mail: Kerstin.Barthel@lka.ekvw.de 

Abonnentenverwaltung: Kerstin Barthel, Telefon: 0521 594-319, E-Mail: Amtsblatt@lka.ekvw.de 

Herstellung: wbv Media GmbH & Co. KG, Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld 

Der Jahresabonnementpreis beträgt 30 € (inklusive Versandkosten); der Einzelpreis beträgt 3 € (inklusive Versandkosten). 

Alle Ausgaben des Kirchlichen Amtsblattes ab 1999 sind online über das Fachinformationssystem Kirchenrecht www.kirchenrecht-westfalen.de aufrufbar. 

Die Kündigung des Jahresabonnements muss schriftlich an das Landeskirchenamt bis zum 15. November eines Jahres mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres erfolgen. 

Erscheinungsweise: i. d. R. monatlich 

www.kirchenrecht-westfalen.de
mailto:Amtsblatt@lka.ekvw.de
mailto:Kerstin.Barthel@lka.ekvw.de
mailto:Reinhold.Huget@lka.ekvw.de
mailto:Amtsblatt@lka.ekvw.de

	Lesezeichen strukturieren
	Gesetzesvertretende Verordnungzur Änderungdienstrechtlicher Vorschriften 
	Erste Verordnungzur Änderungder Seelsorgegeheimnisgesetz-Ausführungsverordnung 
	Ordnungzur Änderung der Dienstordnungfür das Landeskirchenamt 
	Gewährung von Beihilfenin Geburts-, Krankheits-,Pflege- und Todesfällen 
	17. Änderung der Satzungder Kirchlichen 
	Erste Satzungzur Änderung der Satzungdes Evangelischen KirchenkreisesGütersloh der Evangelischen Kirchevon Westfalen 
	Zweite Satzungzur Änderung der Satzungdes Ev. Kirchenkreises Gütersloh zum innersynodalen Finanzausgleich 
	Erste Satzungzur Änderung der Kreissatzungfür den Evangelischen KirchenkreisHalle 
	Satzungdes Ev. Kirchenkreises Herne nach den Bestimmungendes Finanzausgleichsgesetzesder Ev. Kirche von Westfalen 
	Satzungdes Evangelischen KirchenkreisesRecklinghausen 
	in Dorsten 
	Satzungder Evangelisch-LutherischenKirchengemeinde Heepen 
	Aufhebungder pfarramtlichen Verbindungder Ev.-Ref. KirchengemeindeHilchenbach und der Ev. Kirchengemeinde Müsen 
	Aufhebungder 4. Kreispfarrstelledes Ev. Kirchenkreises Hattingen-Witten 
	Aufhebungder 3. Pfarrstelle der Ev.-Luth. KirchengemeindeHaspe 
	Aufhebungder 1. Pfarrstelle der Ev. KirchengemeindeHiltrop 
	Errichtungeiner 17. Kreispfarrstelleim Ev. Kirchenkreis Iserlohn 
	Errichtungeiner 4. Kreispfarrstelleim Ev. Kirchenkreis Schwelm 
	Kirchlicher Dienst an Urlaubsorten im europäischen Ausland 
	Evangelische Kirche von Westfalen 


